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Zusammenfassung des Basisprospekts 

Die nachfolgende Zusammenfassung stellt eine Einlei tung zum Basisprospekt dar. 

Der Anleger sollte daher unbedingt jede Entscheidun g zur Anlage in die betreffenden 
Wertpapiere auf die Prüfung des gesamten Basisprosp ekts, einschließlich etwaiger 
Nachträge und den jeweiligen Angaben in den Endgült igen Emissionsbedingungen 
stützen. 

Sollte ein Anleger vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in dem Basisprospekt, 
einschließlich etwaiger Nachträge und den jeweilige n Angaben in den Endgültigen 
Emissionsbedingungen enthaltenen Informationen gelt end machen, könnte der als 
Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzels taatlichen Rechtsvorschriften 
der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die K osten für die Übersetzung des 
Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nachträge u nd den jeweiligen Angaben in den 
Endgültigen Emissionsbedingungen vor Prozessbeginn zu tragen haben. 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG, Goldbergplatz 2-4, 458 94 Gelsenkirchen übernimmt die 
Verantwortung für diese Zusammenfassung und kann hi erfür haftbar gemacht werden, 
jedoch nur für den Fall, dass diese irreführend, un richtig oder widersprüchlich ist, 
wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisp rospektes gelesen wird. 

 

 

Zusammenfassung der Informationen zum Angebot und ü ber die 
Wertpapiere 

Grundsätzliche Merkmale der Wertpapiere 

Inhaber-Teilschuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) sind Wertpapiere, die das 
Recht des jeweiligen Inhabers der Schuldverschreibungen verbriefen, von der Emittentin der 
Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag einen Geldbetrag in Höhe des Nennbetrages der 
Schuldverschreibungen sowie mit Ausnahme der Nullkuponanleihen an den 
Zinsfälligkeitstagen einen in den jeweiligen Anleihebedingungen bestimmten Zinssatz zu 
beziehen. 

Ein Anleger erwirbt beim Kauf von Schuldverschreibungen einen Miteigentumsanteil an einer 
bei einem Wertpapier-Sammelverwahrer hinterlegten Global-Inhaberschuldverschreibung, in 
der die oben genannten Ansprüche der Schuldverschreibungsinhaber verbrieft sind. Die 
Ausgabe einzelner effektiver Schuldverschreibungen ist hingegen gemäß den Anleihe-
bedingungen ausgeschlossen. 

Schuldverschreibungen können zum Nennbetrag (zu pari = 100%), über pari oder unter pari 
ausgegeben werden. Unter bzw. über pari bedeutet, dass bei der Ausgabe der 
Schuldverschreibung ein Abschlag (= Disagio) bzw. ein Aufschlag (= Agio) festgelegt wird, 
um den der Verkaufspreis den Nennbetrag unter- bzw. überschreitet.  

Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich in Euro begeben. 

Die Ausstattungsmerkmale von Schuldverschreibungen sind in den Anleihebedingungen im 
Detail aufgeführt. Diese dokumentieren alle für die Schuldverschreibungen und die 
Rechtsbeziehungen zwischen der Emittentin und den Anlegern wichtigen Einzelheiten. 

Ein Anleger kann bei einer Anlage in Schuldverschreibungen Erträge grundsätzlich in Form 
der von der Emittentin zu leistenden Zinszahlungen erzielen und/oder in Form von 
Wertsteigerungen, die durch einen vorzeitigen Verkauf der Schuldverschreibungen 
möglicherweise realisiert werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der wirtschaftliche 
Wert der Schuldverschreibungen während ihrer Laufzeit von verschiedenen Faktoren 
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beeinflusst wird. Neben der Laufzeit der Schuldverschreibungen und der Höhe der 
gewährten Zinszahlungen gehören hierzu insbesondere die Bonität der Emittentin, das 
Marktzinsniveau, die Zinsstruktur, die Volatilität, die Liquidität sowie gegebenenfalls die 
Entwicklung von Referenzwerten. Bitte beachten Sie ferner, dass die Schuldverschreibungen 
während ihrer Laufzeit einen Wert aufweisen können, der unter dem Nennwert der 
Schuldverschreibungen liegt. 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG gehört der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der 
deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken an. Inhaberschuldverschreibungen im Besitz 
von Kunden (ausgenommen Kreditinstituten) sind durch die Sicherungseinrichtung nach 
Maßgabe des Statuts der Sicherungseinrichtung geschützt. 

Form und Inhalt der Schuldverschreibungen bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtstand für alle Klagen oder sonstigen 
Verfahren aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist Gelsenkirchen, 
wenn der Anleihegläubiger Kaufmann ist oder es sich bei ihm um eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein 
Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet. 

 

Verzinsung der Schuldverschreibungen 

Die Schuldverschreibungen werden mit Ausnahme der Nullkuponanleihen verzinst. An den 
jeweiligen in den Anleihebedingungen bestimmten Zinsfälligkeitstagen wird für die 
zurückliegende Zinsperiode ein Zinsbetrag gezahlt, der von der Emittentin auf Grundlage des 
Nennbetrages der Schuldverschreibungen und eines in Prozent per annum ausgedrückten 
Zinssatzes berechnet wird. Die maßgeblichen Zinsperioden können je nach Ausstattung ein 
oder mehrere Jahre oder einen kürzeren Zeitraum (beispielsweise vierteljährliche, oder 
halbjährliche Zinszahlungen) umfassen. Der Zinssatz kann ein fester Zinssatz oder ein 
variabler Zinssatz wie etwa bei einem „Floater“, sein. Die Bestimmung eines variablen Zins-
satzes kann sich nach Referenzgrößen (bei den unter diesem Basisprospekt emittierten Teil-
Schuldverschreibungen ausschließlich dem Euribor®) und Berechnungsformeln bestimmen. 
Dabei kann sich der für eine Zinsperiode maßgebliche Zinssatz aus mehreren Zins-
komponenten zusammensetzen, wobei die einzelnen Zinskomponenten einem festen wie 
auch einem variablen Zinssatz entsprechen können.  

Die Schuldverschreibungen können auch mit unterschiedlichen Fest-Zinssätzen für 
bestimmte Zinsperioden ausgestattet sein  („Stufenzinsanleihen“). Schuldverschreibungen, 
insbesondere Stufenzinsanleihen, können auch mit einem oder mehreren Kündigungs-
rechten seitens der Emittentin ausgestattet sein  (z.B. „Step-up-Callable“ oder „Multi 
Callable“). 

Bei Nullkupon-Schuldverschreibungen den sog. „Zerobonds“ gibt es keine laufenden Zins-
zahlungen. Diese werden zu einem Abschlag vom Nominalwert begeben. Anstatt 
periodischer Zinszahlungen ergibt sich der Zinsertrag bis zur Endfälligkeit aus der Differenz 
zwischen dem Rückzahlungswert und dem Ausgabepreis. 

 

Arten von Schuldverschreibungen  

Festzinsanleihe 

Bei festen Zinssätzen werden die für die jeweilige Zinsperiode zu zahlenden Zinsbeträge auf 
Grundlage eines in den Anleihebedingungen bestimmten und in Prozent ausgedrückten 
festen Zinssatzes berechnet. 
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Nachrangige Festzinsanleihe 

Bei Nachrangigen Festzinsanleihen erfolgt die Berechnung der für die jeweilige Zinsperiode 
zu zahlenden Zinsbeträge nach einem in den Anleihebedingungen bestimmten festen 
Zinssatz. Nachrangige Festzinsanleihen zeichnen sich jedoch zusätzlich dadurch aus, dass 
im Falle der Insolvenz oder der Liquidation der Emittentin die Ansprüche der Anleger 
nachrangiger Teilschuldverschreibungen erst nach Befriedigung der Ansprüche aller 
derjenigen Gläubiger der Emittentin bedient werden, die vorrangig bzw. nicht nachrangig 
sind.  

Anleihe mit variabler Verzinsung oder „Floater“ 

Bei variablen Zinssätzen werden die für die jeweilige Zinsperiode zu zahlenden Zinsbeträge 
auf Grundlage von Referenzwerten berechnet, deren Wert die Emittentin nach Maßgabe der 
Anleihebedingungen feststellt und auf deren Grundlage sie den für die jeweilige Zinsperiode 
maßgeblichen Zinsbetrag berechnet. Als Referenzwerte werden hier ausschließlich die 
anerkannten Geldmarktsätze des Euribor® verwendet. 

Die Nominalverzinsung eines Floaters kann um eine zusätzliche Zinskomponente von den 
entsprechenden Geldmarktsätzen abweichen. Die Emittentin zahlt in diesem Fall dem 
Anleger einen Zins, der um einen festen Aufschlag bzw. Abschlag über bzw. unter den 
genannten Sätzen liegen kann.  

Bei einem „Reverse-Floater“ handelt es sich um eine variabel verzinsliche Anleihe, deren 
Zinszahlung durch die Differenz zwischen einem festen Zinssatz und einem 
Referenzzinssatz ermittelt wird.  

Der Zinssatz kann nach oben („Cap“) oder nach unten („Floor“) begrenzt sein. 

Der für eine Zinsperiode maßgebliche Zinssatz kann sich neben der Berechnung auf 
Grundlage des Referenzwerts, dem Euribor®, zusätzlich noch aus Berechnungsformeln mit 
mehreren Zinskomponenten ergeben, wobei die einzelnen Zinskomponenten jeweils sowohl 
einem festen als auch einem variablen Zinssatz entsprechen können. Durch Multiplikatoren 
können Hebelwirkungen entstehen. 

 

Nullkuponanleihe oder „Zerobond“ 

Bei Nullkupon-Schuldverschreibungen oder „Zerobonds“ gibt es keine laufenden 
Zinszahlungen, sondern sie werden mit einem Abschlag (auch „Disagio“) vom Nominalwert 
begeben. Anstatt periodischer Zinszahlungen ergibt sich der Zinsertrag bis zur Endfälligkeit 
aus der Differenz zwischen dem Rückzahlungswert und dem Ausgabepreis. 

Die Preise von Nullkupon-Schuldverschreibungen sind volatiler als die festverzinslicher 
Schuldverschreibungen und können auf Änderungen des Marktzinses stärker reagieren als 
die verzinslicher Schuldverschreibungen mit vergleichbarer Endfälligkeit. 

 

Stufenzinsanleihe 

Wie bei einer Festzinsanleihe werden die zu zahlenden Zinsbeträge auf Grundlage eines in 
den Anleihebedingungen bestimmten festen Zinssatzes berechnet, der jedoch bei 
mindestens einer Zinsperiode oder je Zinsperiode unterschiedlich sein kann. Die Höhe der 
Zinserträge steht also bereits zu Beginn der Emission fest, wird jedoch über die Laufzeit 
nach einem vorab in den Anleihebedingungen festgelegten, ansteigenden oder fallenden 
Stufenmodell oder nach einem sonstigen Muster festgelegt. 
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Kündbare und mehrfach kündbare Anleihe 

Bei einer kündbaren Anleihe oder Stufenzinsanleihe (z.B. „Step-up Callable“, „Step-down 
Callable“) und bei einer mehrfach kündbaren Anleihe oder Stufenzinsanleihe („Multi 
Callable“) werden die für die jeweilige Zinsperiode zu zahlenden Zinsbeträge auf Grundlage 
eines in den Anleihebedingungen bestimmten festen Zinssatzes der je Zinsperiode 
unterschiedlich sein kann (Stufenzinsanleihe, „step-up“-Anleihe, „step-down“-Anleihe) 
berechnet. Bei „step-up“-Anleihen steigen, bei „step-down“-Anleihen fallen die festgelegten 
Zinssätze über die Zinsperioden. Zusätzlich hat die Emittentin das Recht die 
Schuldverschreibungen jeweils bis zu einem in den Anleihebedingungen genannten Termin 
(„Callable“) oder bis zu mehreren in den Anleihebedingungen genannten Terminen 
(„Multi Callable“) zu kündigen. Macht die Emittentin von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch, 
wird die Anleihe vorzeitig zum Kündigungstermin zu 100% zurückgezahlt. 

 

Informationen zum Angebot 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG beabsichtigt die Schuldverschreibungen neben dem 
freihändigen Verkauf auch innerhalb einer Zeichnungsphase anzubieten. Der anfängliche 
Verkaufspreis (Zeichnungspreis bzw. Emissionspreis) wird unmittelbar vor Beginn des 
öffentlichen Angebots festgelegt und in den Endgültigen Emissionsbedingungen 
veröffentlicht. Der Verkaufspreis wird fortlaufend -entsprechend der jeweiligen Marktsituation 
- angepasst. 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG richtet ihr Angebot an private und institutionelle Anleger in 
ihrem Geschäftsgebiet. Die Emittentin erstellt dem Anleger eine entsprechende 
Wertpapierabrechnung. 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, jederzeit 
Teilschuldverschreibungen zurück zu erwerben und diese ggf. erneut zu verkaufen.  

Die Volksbank Ruhr Mitte eG beabsichtigt unter gewöhnlichen Marktbedingungen 
regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Schuldverschreibungen zu stellen. Sie 
übernimmt jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens 
derartiger Kurse. 

Die Erlöse aus den Teilschuldverschreibungen werden zum Zweck der üblichen Geschäfts-
tätigkeit der Emittentin verwendet. Sie können insbesondere der Refinanzierung dienen. 

 

Zusammenfassung der Informationen über die Emittent in 

 

Firma und Sitz der Emittentin 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG ist eine eingetragene Genossenschaft deutschen Rechts 
(„eG“). Sitz der Emittentin ist Goldbergplatz 2-4 in 45894 Gelsenkirchen. Die Volksbank Ruhr 
Mitte eG wurde 1884 unter den Namen Buerer Spar-und Darlehenskassenverein 
eingetragene Genossenschaft gegründet. Sie ist in das Genossenschaftsregister des 
Amtsgerichts Gelsenkirchen unter RegNr. 101 eingetragen. 

 

Geschäftsüberblick 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG ist ein Kreditinstitut i.S.v. § 1 Absatz 1 des 
Kreditwesengesetzes und bietet einem breiten Publikumskreis sämtliche Dienstleistungen 
einer Universalbank an. Daher betreut die Emittentin alle Facetten des Bankgeschäfts. Ihre 



 9 

Dienstleistungen konzentrieren sich auf Kontoführung und Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs, auf Kredit-, Spar- und Geldanlageformen sowie auf das 
Wertpapiergeschäft. Zudem werden Bauspar- und Versicherungsprodukte angeboten. Des 
Weiteren ist die Emittentin in der Immobilienvermittlung tätig. Die Geschäftstätigkeit 
konzentriert sich auf den deutschen Markt, insbesondere auf das mittlere Ruhrgebiet. 

Die Emittentin ist eingebunden in den genossenschaftlichen FinanzVerbund. Sie gehört dem 
Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) an und ist 
Mitglied der dortigen Sicherungseinrichtung.  

 

Finanzangaben im Überblick 

Die nachfolgende Übersicht ist ein Auszug aus den Bilanzen der Emittentin. Die Angaben 
wurden den geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin für die jeweils am 31. Dezember 
endenden Geschäftsjahre 2009 und 2010 entnommen. 

 

Auszug aus der Bilanz per 31. Dezember 2009 und 201 0 (in Mio. EUR) 
 

Aktiva 2009 2010  Passiva 2009 2010 

Forderungen an 
Kreditinstitute 70,2 105,0  

Verbindlichkeiten 
gegenüber 
Kreditinstituten 

263,3 248,1 

Forderungen an 
Kunden 1.096,6 1.089,7  Verbindlichkeiten 

gegenüber Kunden 1.305,8 1336,9 

Wertpapiere *) 487,1 490,4  Verbriefte 
Verbindlichkeiten 75,5 84,8 

Sonstige Aktiva 141,6 134,7  Sonstige Passiva 34,5 32,3 

    Bilanzielles 
Eigenkapital **) 116,4 117,7 

Bilanzsumme 1.795,5 1.819,8  Bilanzsumme 1.795,5 1.819,8 
 

*) Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere zuzüglich Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere 

**) Eigenkapital gemäß Bilanz abzüglich Bilanzgewinn 
 

Die nachfolgende Übersicht ist ein Auszug aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der 
Emittentin. Die Angaben wurden den geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin für die 
jeweils am 31. Dezember endenden Geschäftsjahre 2009 und 2010 entnommen. 
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Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesc häftsjahre 2009 und 2010 (in 
Tausend EUR) 
 

Erfolgskomponenten 2009 2010 
Veränderungen 

   TEUR          %  

Zinsüberschuss *) 42.832 44.632 1.800 4,20 

Provisionsüberschuss **) 14.438 14.587 149 1,03 

Verwaltungsaufwendungen 39.700 37.900 -1.800 -4,53 

a) Personalaufwendungen 25.603 23.977 -1.626 -6,35 

b) andere Verwaltungsaufwendungen 14.096 13.923 -173 -1,23 

Betriebsergebnis vor Bewertung ***)  17.250 18.279 1.029 5,97 

Bewertungsergebnis -13.121 -11.603 1.518 11,56 

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 3.958 7.793 3.835 96,89 

Außerordentliches Ergebnis 0 -25 -25  

Steuern (Ertrag, Vorjahr Aufwand) 849 3.342 2.493 293,64 

Jahresüberschuss 3.109 4.425 1.316 42,33 
 
*) GuV-Posten 1 (Zinserträge) abzüglich GuV-Posten 2 (Zinsaufwendungen) zuzüglich GuV-Posten 3 (laufende Erträge) 

**) GuV-Posten 5 (Provisionserträge) abzüglich GuV-Posten 6 (Provisionsaufwendungen) 
***) Ertrag des laufenden Jahres, bereinigt um periodenfremde Positionen; Kennzahl stammt aus dem Prüfungsbericht 

 

Die Finanzangaben der Volksbank Ruhr Mitte eG wurden nach den Anforderungen des 
Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. 

Die Jahresabschlüsse 2009 und 2010, die Satzung der Emittentin bzw. Kopien hiervon, 
können während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Emittentin, Goldbergplatz 2-4, 
45894 Gelsenkirchen, kostenlos eingesehen werden. 

 
 

Zusammenfassung der Risikofaktoren 

Mit den Wertpapieren verbundene Risikofaktoren 

Allgemeine mit den Schuldverschreibungen verbundene Risiken 

Schuldverschreibungen als nicht geeignetes Investment 

Schuldverschreibungen sind komplexe Finanzinstrumente, in die potentielle Anleger nur 
investieren sollten, wenn sie (selbst oder durch ihre Finanzberater) über die nötige Expertise 
verfügen, um die Wertentwicklung der Schuldverschreibungen unter den wechselnden 
Bedingungen, die resultierenden Wertveränderungen der Schuldverschreibungen sowie die 
Auswirkungen einer solchen Anlage auf ihr Gesamtportfolio einschätzen zu können. 

Bonitätsrisiko 

Die Schuldverschreibungen begründen mit Ausnahme der nachrangigen Festzinsanleihe 
unmittelbare, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Volksbank Ruhr 
Mitte eG, die untereinander und mit allen sonstigen gegenwärtigen und künftigen 
unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Volksbank Ruhr Mitte eG 
gleichrangig sind, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender 
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gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. Obwohl die Volksbank Ruhr Mitte eG Mitglied 
der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken e.V. (BVR) ist, welche stets zu 100% und ohne betragliche Begrenzung 
Inhaberschuldverschreibungen im Besitz von Kunden (Nicht-Kreditinstituten sowie Kapital-
anlagegesellschaften, soweit es sich um Teile des Fondsvermögens handelt) schützt, trägt 
der Anleger das Risiko der Insolvenz der Emittentin. Durch die Sicherungseinrichtung 
verringert sich zwar für den Anleger das Emittentenrisiko, trotzdem verbleibt allerdings das 
Bonitätsrisiko in der Person des Verbundes. Eine Bonitätsverschlechterung der Emittentin 
kann zu einem Wertverlust der Schuldverschreibungen führen.  

Liquiditätsrisiko 

Eine Börseneinführung oder eine Einbeziehung in den Freiverkehr ist nicht vorgesehen. Die 
Volksbank Ruhr Mitte eG wird, unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig während 
der Laufzeit der Schuldverschreibungen Rückkaufkurse zu stellen. Sie ist zum Rückkauf 
jedoch nicht verpflichtet und übernimmt keinerlei Rechtspflichten hinsichtlich der Höhe und 
des Zustandekommens derartiger Kurse. 

Es ist davon auszugehen, dass kein liquider Markt für die Schuldverschreibungen entstehen 
wird, so dass ein Anleger seine Schuldverschreibungen während der Laufzeit nicht oder 
nicht zum angemessenen Marktpreis veräußern kann. 

Marktpreisrisiko 

Marktpreisrisiken können aufgrund nachteiliger Veränderungen von Marktpreisen eintreten. 
Die Marktpreise der Schuldverschreibungen hängen von verschiedenen Faktoren ab (z.B. 
Änderungen des Zinsniveaus, der Zinsstruktur, der Politik der Zentralbanken, der 
wirtschaftlichen Entwicklung, der Nachfrage). Der Gläubiger ist daher beim Verkauf der 
Schuldverschreibungen vor deren Endfälligkeit einem Verlustrisiko aufgrund einer 
ungünstigen Entwicklung der Marktpreise für die Schuldverschreibungen ausgesetzt.  

 
Zinsänderungsrisiko 

Zinsänderungsrisiken ergeben sich aus möglichen Veränderungen des Zinsniveaus oder der 
Zinsstruktur, die sich gemäß der Endgültigen Emissionsbedingungen direkt auf einen 
variablen Zinssatz auswirken oder die den Kurs von Schuldverschreibungen beeinflussen. 

So unterliegen etwa Inhaber festverzinslicher Schuldverschreibungen dem Risiko, dass sich 
der Kurs für die Schuldverschreibungen infolge einer Erhöhung der Zinssätze im Kapital-
markt vermindert, was von Bedeutung ist, wenn die Anleihe vor ihrer Fälligkeit wieder 
verkauft wird.  

Risiko vorzeitiger Rückzahlung 

Falls eine - ggf. gemäß der Endgültigen Emissionsbedingungen mögliche - vorzeitige 
Rückzahlung durch die Emittentin erfolgt, ist der Inhaber der Schuldverschreibungen dem 
Risiko ausgesetzt, dass sein Investment aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung einen 
geringeren Ertrag als erwartet erzielt. Außerdem besteht das Risiko, dass der Anleger die 
Erlöse aus der Rückzahlung nur mit einem geringeren Ertrag in vergleichbare 
Schuldverschreibungen reinvestieren kann. 
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Mit speziellen Formen von Schuldverschreibungen verbundene Risiken 

Besondere Risiken bei Festzinsanleihen 

Der Anleihegläubiger von festverzinslichen Schuldverschreibungen unterliegt während der 
gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen dem Marktpreisrisiko. Wenn der Marktzins 
steigt, fällt üblicherweise der Kurs der festverzinslichen Schuldverschreibungen. 

 

Besondere Risiken bei Anleihen mit variabler Verzinsung („Floatern“) 

Gläubiger von variabel verzinslichen Schuldverschreibungen sind dem Risiko sich ändernder 
Zinssätze und ungewisser Zinserträge ausgesetzt. Sich ändernde Zinssätze führen dazu, 
dass es unmöglich ist, im Voraus den Ertrag von variabel verzinslichen Schuldverschrei-
bungen zu bestimmen.  

Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen können mit Zuschlägen, Abschlägen, 
Zinsobergrenzen („Cap“), Zinsuntergrenzen („Floor“), oder Multiplikatoren bzw. anderen 
Hebeln sowie aus Kombinationen davon mit einer oder mehreren Zinskomponenten 
ausgestattet sein, wobei die einzelnen Zinskomponenten jeweils sowohl einem festen als 
auch einem variablen Zinssatz entsprechen können. Dadurch können sich die Volatilität und 
die Risiken gegenüber variabel verzinslichen Schuldverschreibungen ohne solche Eigen-
schaften erhöhen.  

Bei Berechnungsmethoden mit Abschlägen kann sich bei der Berechnung des Zinsbetrages 
auch ein Wert von Null ergeben. Der Ertrag eines Floaters mit Cap kann erheblich niedriger 
liegen, als bei vergleichbaren variabel verzinslichen Schuldverschreibungen ohne Zins-
obergrenze. Durch die Berechnung unter Heranziehung eines Multiplikators oder anderen 
Hebeln oder bei Kombinationen mehrerer Zinskomponenten können sich die Risiken deutlich 
erhöhen.  

Bei gegenläufig variabel verzinslichen Schuldverschreibungen („Reverse Floater“) fällt der 
Zinsertrag, wenn der Referenz-Zinssatz steigt. Gegenläufig variabel verzinsliche Schuld-
verschreibungen können vergleichsweise größeren Schwankungen unterliegen. Bei der 
Berechnung des Zinsbetrages kann sich auch ein Wert von Null ergeben. 

 
Besondere Risiken bei Nullkupon-Anleihen („Zerobonds“) 

Der Anleihegläubiger von Nullkupon-Schuldverschreibungen ist insbesondere dem Risiko 
ausgesetzt, dass der Kurs solcher Teilschuldverschreibungen infolge von Veränderungen 
des Marktzinssatzes fällt. Kurse von Nullkupon-Schuldverschreibungen sind volatiler als 
Kurse von festverzinslichen Schuldverschreibungen und reagieren in höherem Maße auf 
Veränderungen des Marktzinssatzes als verzinsliche Schuldverschreibungen mit einer 
ähnlichen Fälligkeit. 

Besondere Risiken bei Stufenzinsanleihen 

Stufenzinsanleihen werden häufig aus dem Motiv erworben, Zinserträge in die Zukunft zu 
verlagern. Der Anleger trägt dabei das Risiko, dass sich seine damit verbundenen 
Erwartungen nicht oder nicht vollständig realisieren. Die Risiken entsprechen ansonsten 
grundsätzlich den Risiken einer Festzinsanleihe. 

 

Besondere Risiken bei kündbaren und mehrfach kündbaren Anleihen  

Da der Emittentin bei kündbaren und mehrfach kündbaren Anleihen oder Stufenzinsanleihen 
das einmalige oder mehrmalige Recht eingeräumt wird, die Schuldverschreibungen vor 
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Fälligkeit zurückzuzahlen, ist der Anleihegläubiger dem Risiko ausgesetzt, dass seine 
Kapitalanlage eine geringere Rendite als erwartet aufweist.  

Der Zinssatz könnte außerdem bei der Wiederanlage einer möglichen vorzeitigen Rück-
zahlung niedriger sein, als erwartet. 

 

Weitere Risikohinweise 

Weitere Verlustrisiken für den Anleger können sich aus Transaktionskosten und Gebühren, 
aus der Inanspruchnahme von Kredit oder aus dem Versuch des Abschlusses risiko-
ausschließender oder –einschränkender Geschäfte ergeben. Eine Börseneinführung oder 
eine Einbeziehung in einen Freiverkehr sind nicht geplant, daher sollte der Anleger sich nicht 
darauf verlassen, die Schuldverschreibungen während der Laufzeit verkaufen zu können. 
Die Angebotsgröße lässt zudem keine Rückschlüsse auf die Liquidität der Wertpapiere zu. 

 

Mit der Emittentin verbundene Risikofaktoren 

Das Eintreten oder die Realisierung der nachfolgenden Risiken können die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage und die Fähigkeit der Emittentin ihre Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen zu erfüllen negativ beeinflussen und damit zu einem Wertverlust der 
emittierten Schuldverschreibungen führen: 

 

Allgemeine Bankrisiken 

Die Emittentin ist den üblichen Bankrisiken ausgesetzt. Solche sind vor allem 
Adressenausfallrisiken, Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken, operationale und strategische 
Risiken. 

Adressenausfallrisiko  

Das Adressenausfallrisiko bezeichnet das Risiko eines Verlustes oder entgangenen Gewinns 
auf Grund des Ausfalls oder der Bonitätsverschlechterung eines Geschäftspartners und stellt 
eine bedeutende Risikokategorie dar, da das Kreditgeschäft ein Kerngeschäftsfeld der 
Emittentin ist.  

Marktpreisrisiko 

Das Marktpreisrisiko von Kreditinstituten bezeichnet potenzielle Verluste, die sich aus 
Handels- und Anlagebuchpositionen auf Grund von Veränderungen von Marktpreisen oder 
preisbeeinflussenden Parametern an den Finanzmärkten ergeben können. Nachteilige 
Entwicklungen können sich auf Geschäftsvolumen und Ergebnis auswirken. 

Liquiditätsrisiko 

Das Liquiditätsrisiko (Refinanzierungsrisiko, Marktliquiditätsrisiko) von Kreditinstituten ist 
insbesondere das Risiko, gegenwärtige oder zukünftige Zahlungsverpflichtungen im 
Zeitpunkt der Fälligkeit mangels liquider Mittel nicht vollständig oder zeitgerecht erfüllen zu 
können. 

Operationales Risiko  

Operationale Risiken können insbesondere durch menschliches Verhalten, infolge der 
Unangemessenheit oder des Versagens von internen Prozessen oder Systemen, durch 
Katastrophen oder externe Ereignisse entstehen. 
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Strategisches Risiko  

Strategische Risiken entstehen durch die Veränderung von Rahmenbedingungen und 
können die wesentlichen Erfolgspotenziale der Emittentin bzw. die Erreichung der 
langfristigen Unternehmensziele beeinträchtigen.  

 

Besondere Bankrisiken 

Risiko aus einer Veränderung des Verbund-Ratings 

Eine geänderte Einschätzung einer Ratingagentur könnte zu höheren Refinanzierungskosten 
führen. 

Wettbewerbsrisiken 

Starker Wettbewerb innerhalb des angestammten Geschäftsgebietes der Volksbank Ruhr 
Mitte eG könnte zu einer wesentlichen Verschlechterung der Geschäftsmöglichkeiten führen. 

Risiken durch eine Unterbrechung des Geschäftsbetriebes 

Eine Unterbrechung des Geschäftsbetriebes durch unvorhergesehene Ereignisse oder 
Höhere Gewalt kann zusätzliche Kosten verursachen. 

Beteiligungsrisiken 

Bei Beteiligungen können unerwartete Verluste entstehen, die sich aus einer Senkung des 
Marktwertes der Beteiligungen unter ihren Buchwert ergeben.  

Risiken aus einer Inanspruchnahme aus wichtigen Verträgen 

Die mögliche Inanspruchnahme aus wichtigen Verträgen (Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Sicherungseinrichtung des BVR) stellen ein Risiko der Volksbank 
Ruhr Mitte eG dar. 

Unerkannte oder unvorhersehbare Risiken 

Die Verfahren und Methoden der Bank zur Begrenzung der Risiken könnten nicht voll 
wirksam sein, da die Risiken sich beispielsweise aus Faktoren ergeben können, die die Bank 
nicht vorhergesehen oder in ihren statistischen Modellen nicht angemessen berücksichtigt 
hat. 
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Risikofaktoren 

Mit den Wertpapieren verbundene Risikofaktoren 

Die nachfolgende Aufzählung der Risikofaktoren stellt alle wesentlichen Risiken dar, welche 
der Emittentin zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Basisprospektes bekannt sind. Es kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass eine Anlage in den Schuldverschreibungen 
unbekannten oder unvorhersehbaren Risiken unterworfen sein kann. Die Reihenfolge der 
Risikofaktoren enthält keine Aussage über das Ausmaß ihrer jeweiligen möglichen 
wirtschaftlichen Auswirkung im Falle eines Eintretens und die Realisierungswahrscheinlich-
keit der dargestellten Risiken.  

Anlegern wird empfohlen, vor einem Erwerb der Schuldverschreibungen den Basisprospekt 
einschließlich der Risikofaktoren sowie die Endgültigen Emissionsbedingungen zu lesen. 
Potentielle Käufer sollten zusätzlich in Erwägung ziehen, dass die beschriebenen Risiken 
zusammenwirken und sich dadurch gegenseitig verstärken können. 

Die Kenntnisnahme der Risikofaktoren ersetzt nicht die vor der Kaufentscheidung in jedem 
Einzelfall erforderliche Aufklärung und Beratung durch die Hausbank. Eine Anlage-
entscheidung sollte nicht allein aufgrund dieser Risikohinweise gefällt werden. Die hierin 
enthaltenen Informationen können eine anlagegerechte und auf die Bedürfnisse, Ziele, 
Erfahrungen und Kenntnisse sowie auf die finanziellen Verhältnisse des Anlegers 
zugeschnittene Aufklärung und Beratung nicht ersetzen. 

Unter den nachfolgend beschriebenen Umständen bzw. aufgrund der nachfolgend 
beschriebenen Risiken können Käufer der Schuldverschreibungen den Wert ihrer Anlage 
oder eines Teils davon verlieren. 

 

Allgemeine mit den Schuldverschreibungen verbundene  Risiken 

Schuldverschreibungen als nicht geeignetes Investment 

Jeder potentielle Käufer der Schuldverschreibungen muss die Geeignetheit der Anlage im 
Hinblick auf die eigenen Umstände prüfen. Insbesondere sollte jeder potentielle Anleger: 

(a) ausreichende Kenntnis und Erfahrung haben, um die Schuldverschreibungen, die 
Vorteile und Risiken eines Investments in die Schuldverschreibungen und die 
Informationen, die in diesem Basisprospekt bzw. in einem Nachtrag zu diesem Prospekt 
enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, eingehend bewerten zu können; 

(b) die jeweiligen Anleihebedingungen im Einzelnen verstehen; 

(c) die möglichen Entwicklungen wirtschaftlicher Faktoren, des Zinssatzes und anderer 
Faktoren beurteilen können (entweder alleine oder unter Heranziehung eines 
Finanzberaters), die sein Investment und die Fähigkeit zur Übernahme der Risiken 
beeinflussen können;  

(d) im Rahmen seiner spezifischen finanziellen Situation und der von ihm in Erwägung 
gezogenen Investition(en) Zugang zu und Kenntnis der geeigneten analytischen Mittel für 
die Beurteilung eines Investments in die Schuldverschreibungen und der Auswirkung der 
Schuldverschreibungen auf sein gesamtes Investmentportfolio haben; 

(e) ausreichende finanzielle Ressourcen und Liquidität haben, um sämtliche Risiken eines 
Investments in die jeweiligen Schuldverschreibungen tragen zu können. 

Einige der Schuldverschreibungen (z.B. bestimmte Floater und kündbare Anleihen) sind 
vergleichsweise komplexe Finanzinstrumente. Erfahrene institutionelle Investoren erwerben 
in aller Regel solche komplexeren Finanzinstrumente nicht als alleinige Investments. Sie 
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kaufen komplexe Finanzinstrumente zum Zwecke der Risikominimierung oder 
Ertragssteigerung im Bewusstsein eines abgewogenen, geeigneten zusätzlichen Risikos für 
ihr gesamtes Portfolio. Ein potentieller Anleger sollte kein Investment in solchen 
komplexeren Finanzinstrumenten tätigen, es sei denn, dass er (alleine oder mit einem 
Finanzberater) die Erfahrung und Sachkenntnis zur Beurteilung der Entwicklung der 
Schuldverschreibungen unter geänderten Bedingungen, der sich ergebenden Auswirkungen 
auf den Wert der Schuldverschreibungen und der Auswirkung dieser Investition auf sein 
gesamtes Investitionsportfolio hat. 

 

Bonitätsrisiko 

Die Schuldverschreibungen sind stückelos verbriefte Inhaberpapiere und begründen mit 
Ausnahme der nachrangigen Festzinsanleihe unmittelbare, unbesicherte und nicht 
nachrangige Verbindlichkeiten der Volksbank Ruhr Mitte eG, die untereinander und mit allen 
sonstigen gegenwärtigen und künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen 
Verbindlichkeiten der Volksbank Ruhr Mitte eG gleichrangig sind, ausgenommen solche 
Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 
Obwohl die Volksbank Ruhr Mitte eG Mitglied der Sicherungseinrichtung des 
Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) ist, welche 
ohne betragliche Begrenzung Inhaberschuldverschreibungen im Besitz von Kunden (außer 
Kreditinstituten jedoch einschließlich Kapitalanlagegesellschaften, soweit es sich um Teile 
des Fondsvermögens handelt) schützt, trägt der Anleger das Risiko der Insolvenz der 
Emittentin. Durch die Sicherungseinrichtung verringert sich zwar für den Anleger das 
Emittentenrisiko, trotzdem verbleibt allerdings das Bonitätsrisiko in der Person des 
Verbundes. Eine Minderung der Bonität der Emittentin kann zu einem Wertverlust der 
Schuldverschreibungen führen. 

 

Liquiditätsrisiko 

Eine Börseneinführung oder eine Einbeziehung in den Freiverkehr ist für alle unter diesem 
Basisprospekt begebenen Schuldverschreibungen nicht vorgesehen. Die Emittentin wird 
unter gewöhnlichen Marktbedingungen während der Laufzeit der Schuldverschreibungen 
Rückkaufkurse stellen. Sie ist zum Rückkauf jedoch nicht verpflichtet und übernimmt 
keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe und des Zustandekommens derartiger Kurse. 

Die Liquidität einer Kapitalanlage beschreibt die Möglichkeit für den Anleger, seine 
Vermögenswerte jederzeit zu marktgerechten Kursen zu verkaufen. Es ist hier nicht davon 
auszugehen, dass für die Schuldverschreibungen ein liquider Markt entstehen wird, oder, 
sofern er entsteht, dass er fortbestehen wird. Es besteht das Risiko dass ein Anleger seine 
Schuldverschreibungen nicht oder nicht zu angemessenen Marktpreisen veräußern kann. In 
besonderen Marktsituationen kann es zeitweise zu größeren Spannen zwischen An- und 
Verkaufskursen kommen. Außerdem können relevante Preisinformationen für die Schuld-
verschreibungen schwierig zu erhalten sein, was die Liquidität der Schuldverschreibungen 
zusätzlich negativ beeinträchtigen kann.  

 

Marktpreisrisiko 

Das Marktpreisrisiko ist die Gefahr eines Verlusts, der aufgrund nachteiliger Veränderungen 
von Marktpreisen oder preisbeeinflussenden Parametern eintreten kann. Die Entwicklung der 
Marktpreise der Schuldverschreibungen hängt von vielfältigen Faktoren ab, darunter von 
Änderungen des Zinsniveaus oder der Zinsstruktur, der Politik der Zentralbanken, der 
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, der Inflation oder der Nachfrage für den jeweiligen 
Typ der Schuldverschreibung.  
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Der Gläubiger ist daher beim Verkauf der Schuldverschreibungen vor deren Endfälligkeit 
dem Risiko einer ungünstigen Entwicklung der Marktpreise für die Schuldverschreibungen 
ausgesetzt.  

Zinsänderungsrisiko 

Zinsänderungsrisiken ergeben sich aus möglichen Veränderungen des Zinsniveaus oder der 
Zinsstruktur.  

Diese wirken sich einerseits gemäß der Endgültigen Emissionsbedingungen direkt auf 
variabel verzinsliche Schuldverschreibungen - durch Veränderungen der variabel 
festzulegenden Zinssätze - aus oder beeinflussen andererseits den Kurs von 
Schuldverschreibungen. 

Inhaber festverzinslicher Schuldverschreibungen und vergleichbarer Schuldverschreibungen 
unterliegen dem Risiko, dass sich der Kurs für die Schuldverschreibungen infolge einer 
Erhöhung der Zinssätze im Kapitalmarkt vermindert (auch „Festzinsrisiko“). Festverzinsliche 
Schuldverschreibungen werden zwar zu einem festen Rückzahlungsbetrag (zum Nennwert) 
zurückgezahlt, aber der Marktzins hat einen Einfluss auf den Kurs der Anleihe, der von 
Bedeutung ist, wenn die Anleihe vor ihrer Fälligkeit wieder verkauft wird (vgl. 
„Marktpreisrisiko“).  

 

Risiko vorzeitiger Rückzahlung 

Die Endgültigen Emissionsbedingungen bestimmen, ob die Emittentin das Recht zur 
vorzeitigen Kündigung bzw. Rückzahlung der Schuldverschreibungen (Rückzahlungs- oder 
Kündigungsoption) zu einem oder mehreren im Voraus festgelegten Daten hat oder ob die 
Schuldverschreibungen vorzeitig aufgrund eines in den Endgültigen Emissionsbedingungen 
bestimmten Ereignisses (vorzeitiges Rückzahlungsereignis) zurückgezahlt werden dürfen. 

Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen vor deren Endfälligkeit zurückzahlt, ist der 
Inhaber der Schuldverschreibungen dem Risiko ausgesetzt, dass sein Investment aufgrund 
der vorzeitigen Rückzahlung einen geringeren Ertrag als erwartet erzielt.  

Die Emittentin wird ihr Recht zur vorzeitigen Rückzahlung voraussichtlich dann ausüben, 
wenn der Ertrag vergleichbarer Schuldverschreibungen gefallen ist. Daraus ergibt sich 
außerdem das Risiko, dass der Anleger die Erlöse aus der Rückzahlung nur mit einem 
geringeren Ertrag wieder in vergleichbare Schuldverschreibungen investieren kann. 

 

Mit speziellen Formen von Schuldverschreibungen ver bundene Risiken 

Besondere Risiken bei Festzinsanleihen 

Festverzinsliche Schuldverschreibungen unterliegen dem Marktpreisrisiko. Der Inhaber von 
festverzinslichen Schuldverschreibungen trägt insbesondere das Risiko, dass sich der Kurs 
für die Schuldverschreibungen infolge einer Änderung der gegenwärtigen Zinssätze im 
Kapitalmarkt verändert („Festzinsrisiko“). Während der Nominalzinssatz von festverzinslichen 
Schuldverschreibungen für die Laufzeit der Schuldverschreibungen feststeht, ändern sich die 
Marktzinsen üblicherweise täglich. Wenn sich der Marktzins ändert, ändert sich der 
Marktpreis für die Schuldverschreibungen - auch in Abhängigkeit von der Laufzeit - in die 
entgegengesetzte Richtung. Wenn der Marktzins steigt, fällt üblicherweise der Kurs der 
Schuldverschreibungen. Wenn der Marktzins fällt, steigt normalerweise der Kurs für 
festverzinsliche Schuldverschreibungen.  

Anleger sollten sich bewusst sein, dass sich Änderungen des Marktzinses nachteilig auf den 
Kurs der Schuldverschreibungen auswirken und im Falle eines Verkaufs vor Ende der 
Laufzeit zu Verlusten für die Inhaber der Schuldverschreibungen führen können.  
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Besondere Risiken bei nachrangigen Festzinsanleihen 

Die Risiken einer nachrangigen Festzinsanleihe entsprechen grundsätzlich denen einer 
normalen Festzinsanleihe. Nachrangige Festzinsanleihen zeichnen sich jedoch zusätzlich 
dadurch aus, dass im Falle der Insolvenz oder der Liquidation der Emittentin die Ansprüche 
der Anleger nachrangiger Teilschuldverschreibungen erst nach Befriedigung der Ansprüche 
aller derjenigen Gläubiger der Emittentin bedient werden, die vorrangig bzw. nicht 
nachrangig sind. Dieses Ausstattungsmerkmal wirkt sich insbesondere auch auf den 
Marktwert der Teilschuldverschreibungen aus, so dass Teilschuldverschreibungen der 
gleichen Emittentin mit ansonsten gleichen Ausstattungsmerkmalen, aber ohne 
Nachrangabrede, in der Regel einen höheren Marktwert aufweisen. 

 

Besondere Risiken bei Anleihen mit variabler Verzinsung („Floatern“) 

Gläubiger von variabel verzinslichen Schuldverschreibungen sind dem Risiko sich ändernder 
Zinssätze und ungewisser Zinserträge ausgesetzt. Sich ändernde Zinssätze führen dazu, 
dass es unmöglich ist, im Voraus den Ertrag von variabel verzinslichen Schuldverschrei-
bungen zu bestimmen.  

Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen können mit Zuschlägen, Abschlägen, Zins-
obergrenzen („Floater mit Cap“), Zinsuntergrenzen („Floater mit Floor“), oder Multiplikatoren 
bzw. anderen Hebeln sowie aus Kombinationen davon mit einer oder mehreren 
Zinskomponenten ausgestattet sein, wobei die einzelnen Zinskomponenten jeweils sowohl 
einem festen als auch einem variablen Zinssatz entsprechen können. Dadurch können sich 
die Volatilität und die Risiken gegenüber variabel verzinslichen Schuldverschreibungen ohne 
solche Eigenschaften deutlich erhöhen.  

Bei Berechnungsmethoden mit Abschlägen zu einer variablen Zinskomponente kann sich bei 
der Berechnung des für eine Zinsperiode maßgeblichen Zinsbetrages auch einen Wert von 
Null ergeben, so dass somit für die betroffene Zinsperiode keine Zinsen auf die Schuld-
verschreibungen gezahlt werden.  

Der Effekt einer Zinsobergrenze („Cap“) ist, dass der Betrag der zu zahlenden Zinsen in 
keinem Fall über eine festgelegte Grenze steigen kann, so dass der Gläubiger von einer 
positiven Entwicklung jenseits der Zinsobergrenze nicht profitieren kann. Der Ertrag 
derartiger Schuldverschreibungen kann daher erheblich niedriger liegen, als bei vergleich-
baren variabel verzinslichen Schuldverschreibungen ohne Zinsobergrenze.  

Der Effekt einer Zinsuntergrenze („Floor“) ist, dass der Betrag der zu zahlenden Zinsen in 
keinem Fall unter eine festgelegte Grenze fallen kann. Hierdurch können partiell 
Festzinsrisiken oder Marktpreisrisiken wie bei festverzinslichen Schuldverschreibungen 
wirken. 

Die Bestimmung des Betrags der zu zahlenden Zinsen unter Heranziehung eines 
Multiplikators oder durch Bezugnahme auf andere Hebel, kann die Risiken entsprechend 
erhöhen.  

Besteht der für eine Zinsperiode maßgebliche Zinssatz aus Kombinationen einer oder 
mehrerer Zinskomponenten mit Zuschlägen, Abschlägen, Zinsobergrenzen (Caps), 
Zinsuntergrenzen (Floors) oder Multiplikatoren bzw. anderen Hebeln kann dies zu erhöhten 
Risiken im Vergleich gegenüber variabel verzinslichen Schuldverschreibungen ohne solche 
Eigenschaften führen. Solche Berechnungsmethoden mit mehreren Komponenten beim 
maßgeblichen Zinssatz je Periode können bei möglicherweise erhöhter Volatilität zusätzlich 
zu einer ungünstigen Kombination oder Kumulation von Marktpreis-, Zinsänderungs- und 
Festzinsrisiken führen. Bei Berechnung des für eine Zinsperiode maßgeblichen Zinsbetrages 
kann sich auch ein Wert von 0 ergeben, so dass somit für die betroffene Zinsperiode keine 
Zinsen auf die Schuldverschreibungen gezahlt werden.  
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Gegenläufig variabel verzinsliche Schuldverschreibungen („Reverse Floater“) werden zu 
einem Zinssatz verzinst, der sich aus der Differenz zwischen einem Festzinssatz und einem 
variablen Referenzzinssatz berechnet (hier Euribor®). Dies hat zur Folge, dass der Zinsertrag 
jener Schuldverschreibungen fällt, wenn der Referenz-Zinssatz steigt. Bei der Berechnung 
des Zinsbetrages kann sich auch ein Wert von Null ergeben. Gegenläufig variabel 
verzinsliche Schuldverschreibungen können vergleichsweise größeren Schwankungen 
unterliegen, weil eine Steigerung des Referenzzinssatzes nicht nur die auf die Schuld-
verschreibungen zu zahlenden Zinsen mindert, sondern auch eine Erhöhung des 
allgemeinen Zinsniveaus darstellen kann, die zusätzlich den Marktpreis der Schuldver-
schreibungen negativ beeinflussen kann. 

 

Besondere Risiken bei Nullkupon-Anleihen („Zerobonds“) 

Bei Nullkupon-Schuldverschreibungen oder „Zerobonds“ gibt es keine laufenden Zins-
zahlungen, sondern sie werden mit einem Abschlag (auch „Disagio“) vom Nominalwert 
begeben. Anstatt periodischer Zinszahlungen ergibt sich der Zinsertrag bis zur Endfälligkeit 
aus der Differenz zwischen dem Rückzahlungswert und dem Ausgabepreis. Ein Inhaber von 
Nullkupon-Schuldverschreibungen ist insbesondere dem Risiko ausgesetzt, dass der Preis 
der Schuldverschreibungen infolge von Änderungen des Marktzinses fällt. Die Preise von 
Nullkupon-Schuldverschreibungen sind volatiler als die festverzinslicher Schuldverschrei-
bungen und können auf Änderungen des Marktzinses stärker reagieren als bei verzinslichen 
Schuldverschreibungen mit vergleichbarer Endfälligkeit. 

 

Besondere Risiken bei Stufenzinsanleihen 

Da wie bei einer Festzinsanleihe die zu zahlenden Zinsbeträge auf Grundlage eines in den 
Anleihebedingungen bestimmten festen Zinssatzes berechnet werden, der lediglich bei 
mindestens einer Zinsperiode unterschiedlich ist, entsprechen die Risiken grundsätzlich den 
Risiken einer Festzinsanleihe.  

Stufenzinsanleihen werden häufig aus dem Motiv erworben, Zinserträge in die Zukunft zu 
verlagern. Der Anleger trägt dabei das Risiko, dass sich seine Erwägungen - etwa aufgrund 
von Änderungen der Steuergesetzgebung - später als nachteilig erweisen könnten. 

 

Besondere Risiken bei kündbaren und mehrfach kündbaren Anleihen 

Kündbare Anleihen (z.B. „Step-up Callables“, „Step-down Callables“) sowie mehrfach künd-
bare Anleihen („Multi Callables“)  können mit unterschiedlichen Festzinssätzen je Zins-
periode ausgestattet sein. 

Da der Emittentin das einmalige oder mehrmalige Recht eingeräumt wird, die 
Schuldverschreibungen vor Fälligkeit zurückzuzahlen, ist der Anleihegläubiger dieser 
Schuldverschreibungen dem Risiko ausgesetzt, dass infolge der vorzeitigen Rückzahlung 
seine Kapitalanlage eine geringere Rendite aufweisen wird, als er erwartet.  

Der Zinssatz könnte außerdem bei der Wiederanlage einer möglichen vorzeitigen 
Rückzahlung in vergleichbare Schuldverschreibungen niedriger sein, als er erwartet bzw. 
niedriger als der Zinssatz der sonst verbliebenen Zinsperiode(n) nach dem Kündigungs-
termin. 
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Weitere Risikohinweise 

Transaktionskosten und Provisionen 

Etwaige Transaktionskosten und Provisionen, die beim Kauf oder Verkauf von 
Schuldverschreibungen durch die depotführende Bank in Rechnung gestellt werden, können 
– insbesondere in Kombination mit einem niedrigen Auftragswert – zu hohen Kosten-
belastungen führen, die die mit den Schuldverschreibungen verbundenen Ertragschancen 
vermindern können. Der Anleger sollte sich vor Erwerb der Schuldverschreibungen über alle 
beim Kauf oder Verkauf anfallenden Kosten informieren.  

 

Inanspruchnahme von Kredit 

Das Risiko erhöht sich, wenn der Erwerb von Schuldverschreibungen über Kredit finanziert 
wird. In diesem Fall muss, wenn sich der Markt entgegen den Erwartungen entwickelt, nicht 
nur der eingetretene Verlust hingenommen, sondern auch der Kredit verzinst und zurück 
gezahlt werden. Daher sollte der Anleger nicht darauf vertrauen, den Kredit aus Erträgen der 
Schuldverschreibungen verzinsen und/oder zurückzahlen zu können. Der Anleger sollte vor 
Erwerb der Schuldverschreibungen und Aufnahme des Kredits seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse prüfen. Insbesondere sollte er prüfen, ob er zur Verzinsung und gegebenenfalls 
zur kurzfristigen Tilgung des Kredits auch dann in der Lage sein wird, wenn statt der 
erwarteten Erträge Verluste eintreten. 

 

Risikoausschließende oder -einschränkende Geschäfte 

Der Anleger darf nicht darauf vertrauen, dass er während der Laufzeit der Schuld-
verschreibungen jederzeit Geschäfte abschließen kann, durch die die Risiken aus dem 
Erwerb der Schuldverschreibungen verringert werden können. Dies hängt insbesondere von 
den Marktgegebenheiten und den jeweiligen Bedingungen der Schuldverschreibungen ab. 
Diese Geschäfte können möglicherweise nicht oder nur zu einem verlustbringenden Preis 
getätigt werden. 

 

Handelbarkeit der Schuldverschreibungen 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG beabsichtigt, unter gewöhnlichen Marktbedingungen 
regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Schuldverschreibungen zu stellen. Die 
Volksbank Ruhr Mitte eG übernimmt jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder 
des Zustandekommens derartiger Kurse.  

Der Anleger sollte sich daher nicht darauf verlassen, die Schuldverschreibungen während 
der Laufzeit zu einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Kurs veräußern zu können. Im 
Falle besonderer Marktsituationen, in denen die Volksbank Ruhr Mitte eG nicht oder nur 
unter erschwerten Bedingungen Absicherungsgeschäfte tätigen kann, kann es zeitweise zu 
größeren Spannen zwischen An- und Verkaufskurs kommen. 

 

Angebotsgröße 

Die in diesem Basisprospekt bzw. in den Endgültigen Emissionsbedingungen angegebene 
Angebotsgröße entspricht, vorbehaltlich einer Aufstockung, dem Maximalbetrag der 
angebotenen Wertpapiere, lässt aber keinen Rückschluss auf das Volumen der effektiv 
emittierten und bei einem Zentralverwahrer hinterlegten Wertpapiere zu. Dieses richtet sich 
nach den Marktverhältnissen und kann sich während der Laufzeit der Wertpapiere 
verändern.  
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Es ist zu beachten, dass auf Grundlage der angegebenen Angebotsgröße keine 
Rückschlüsse auf die Liquidität der Wertpapiere im Sekundärmarkt möglich sind. 

 

 

Mit der Emittentin verbundene Risikofaktoren 

 

Allgemeine Bankrisiken 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG ist den üblichen Bankrisiken ausgesetzt, die ihre wirtschaftliche 
Lage negativ beeinflussen können. Diese üblichen Bankrisiken können die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen und damit zu einem Wertverlust der emittierten 
Schuldverschreibungen führen. 

Risiken können insbesondere auftreten in Form von Adressenausfallrisiken, Marktpreis-
risiken, Liquiditätsrisiken, operationalen und strategischen Risiken. 

Adressenausfallrisiko 

Das Adressenausfallrisiko (auch „Adressausfallrisiko“) bezeichnet das Risiko eines Verlustes 
oder entgangenen Gewinns auf Grund des Ausfalls oder der Bonitätsverschlechterung eines 
Geschäftspartners und umfasst folgende Risiken:  

(a) Das Ausfallrisiko bezeichnet insbesondere das Risiko des Verlustes, falls ein Kredit-
nehmer, beispielsweise durch Insolvenz, seine Verpflichtungen im Rahmen einer Kredit-
vereinbarung nicht erfüllen kann.  

(b) Das Kontrahentenrisiko bezeichnet das Risiko des Verlustes, dass insbesondere im 
Rahmen von Handelsgeschäften, der Kontrahent seiner Verpflichtung zur Zahlung oder 
Lieferung nicht nachkommt.  

(c) Das Länderrisiko bezeichnet alle Risiken die sich aus internationalen Geschäften 
ergeben und deren Ursachen nicht beim Vertragspartner selbst, sondern in dem Land in 
dem er seinen Sitz hat liegen. Die Risiken gehen insbesondere aus dem unmittelbaren 
ökonomischen, sozialen und/oder politischen Umfeld eines bestimmten Landes hervor 
und sind spezifisch für das jeweilige Land zu sehen.  

(d) Das Anteilseignerrisiko bezeichnet das Risiko des Verlustes, dass nach Zurverfügung-
stellung von Eigenkapital an Dritte entstehen kann. 

Das Adressenausfallrisiko stellt eine bedeutende Risikokategorie dar, da das Kreditgeschäft 
ein Kerngeschäftsfeld der Emittentin ist. 

 

Marktpreisrisiko 

Als Marktpreisrisiko bezeichnet man potenzielle Verluste, die sich aus Handels- und 
Anlagebuchpositionen auf Grund von nachteiligen Veränderungen von Marktpreisen oder 
preisbeeinflussenden Parametern an den Finanzmärkten ergeben können. Hierzu zählen 
insbesondere das Zinsänderungsrisiko, das Aktienkursrisiko und das Währungsrisiko.  

Solche nachteiligen Veränderungen (etwa durch Kurs- oder Preisänderungen, 
Zinsänderungen, anhaltende Ab- oder Seitwärtsbewegungen, Veränderungen der Volatilität 
oder Liquidität) könnten zu unvorhergesehenen Verlusten, zu einer Verschlechterung der 
Ertragslage oder zu einer Verschlechterung des Geschäftes der Volksbank Ruhr Mitte eG 
und ihres Betriebsergebnisses führen. 
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Veränderte Zinssätze können sich außerdem über das Festpreisrisiko negativ auswirken, 
wenn einerseits Festkonditionen und andererseits variable Konditionen vereinbart sind.  

 

Liquiditätsrisiko 

Unter Liquiditätsrisiko wird das Risiko verstanden, mangels liquider Mittel gegenwärtige oder 
zukünftige Zahlungsverpflichtungen im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht vollständig erfüllen zu 
können (Liquiditätsrisiko im engeren Sinne) oder bei Bedarf nicht ausreichend Liquidität zu 
den erwarteten Konditionen beschaffen zu können (Refinanzierungsrisiko) oder Geschäfte 
auf Grund unzulänglicher Markttiefe oder von Marktstörungen nicht oder nur mit Verlusten 
auflösen oder glattstellen zu können (Marktliquiditätsrisiko). 

 

Operationale Risiken 

Operationale Risiken oder Betriebsrisiken sind potenzielle zukünftige Ereignisse mit 
negativen Auswirkungen auf die Volksbank Ruhr Mitte eG, die insbesondere durch 
menschliches Fehlverhalten, die Unangemessenheit oder das Versagen von internen 
Prozessen oder Systemen oder durch externe Ereignisse entstehen. 

 

Strategische Risiken 

Unter strategischen Risiken versteht die Volksbank Ruhr Mitte eG Risiken, die durch die 
Veränderung von Rahmenbedingungen, wie z.B. Kundenanforderungen, Wettbewerb oder 
technische Veränderungen entstehen und die wesentlichen Erfolgspotenziale der Bank 
negativ beeinflussen oder die Erreichung der langfristigen Unternehmensziele 
beeinträchtigen können.  

Besondere Bankrisiken 

Risiken aus einer Veränderung des Verbund-Ratings 

Der genossenschaftliche FinanzVerbund, bestehend aus über 1.200 Volks- und 
Raiffeisenbanken - darunter auch der Volksbank Ruhr Mitte eG  - und den 
genossenschaftlichen Spitzeninstituten hat am 05. Juli 2010 ein Rating von FitchRatings 
(Fitch) und am 20. Dezember 2010 von Standard & Poor´s (S&P) erhalten. Die 
Ratingagenturen bewerten  die kurz -und langfristige Kreditwürdigkeit als hoch. Zudem wird 
der Ausblick als stabil und die Wahrscheinlichkeit einer Unterstützung innerhalb der 
Verbundunternehmen als hoch angesehen. Diese Beurteilung der Ratingagenturen soll dem 
Anleger einen Überblick über die Solvenz der Volksbank Ruhr Mitte eG geben. Das 
veröffentlichte Rating wird ständig überprüft und kann Änderungen unterliegen.  

Sollte sich das Geschäftsumfeld der Volksbank Ruhr Mitte eG, das Risikoprofil oder die 
Rentabilität verschlechtern, könnte dies zu einer geänderten Einschätzung der 
Ratingagenturen führen. Hierdurch würden sich die Refinanzierungskosten erhöhen, die 
Rentabilität und die Wettbewerbssituation verschlechtern. 

Dadurch könnte die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflusst werden, was 
zu einem Wertverlust der emittierten Schuldverschreibungen führen könnte. 

 

Wettbewerbsrisiken 

Angestammtes Geschäftsgebiet der Volksbank Ruhr Mitte eG ist das mittlere Ruhrgebiet. 
Starker Wettbewerb in Deutschland, insbesondere im regionalen Markt, könnte zu einer 
wesentlichen Verschlechterung der Geschäftsmöglichkeiten und Konditionen führen. 
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Dadurch könnte die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflusst werden, was 
zu einem Wertverlust der emittierten Schuldverschreibungen führen könnte.  

 

Risiken durch eine Unterbrechung des Geschäftsbetriebes  

Unvorhergesehene Ereignisse wie schwere Naturkatastrophen, Terroranschläge oder 
sonstige Notstände vergleichbaren Ausmaßes können zu einer Unterbrechung des 
Geschäftsbetriebes der Volksbank Ruhr Mitte eG und so zu erheblichen Verlusten führen – 
etwa von Eigentum, Kapitalanlagen, Handelspositionen oder Mitarbeitern in 
Schlüsselpositionen. Unvorhergesehene Ereignisse können auch zusätzliche Kosten 
verursachen oder die Kosten der Bank erhöhen (wie etwa für Versicherungsprämien). Auch 
können sie zur Folge haben, dass bestimmte Risiken nicht mehr versichert werden können 
und so das Risiko der Bank steigt. Dadurch könnte die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
negativ beeinflusst werden, was zu einem Wertverlust der emittierten 
Schuldverschreibungen führen könnte. 

 

Beteiligungsrisiken 

Unter Beteiligungsrisiken ist die Gefahr von unerwarteten Verlusten zu verstehen, die sich 
aus einer Senkung des Marktwertes der Beteiligungen der Volksbank Ruhr Mitte eG unter 
ihren Buchwert ergeben. Dadurch könnte die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ 
beeinflusst werden, was zu einem Wertverlust der emittierten Schuldverschreibungen führen 
könnte. 

 

Risiken aus einer Inanspruchnahme aus wichtigen Verträgen 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG ist Mitglied der beim Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbank e.V. (BVR) bestehenden Sicherungseinrichtung mit einem 
Garantiefonds und einem Garantieverbund. Sie beteiligt sich mit Beiträgen und 
Garantieverpflichtungen. Die Einzelheiten bestimmt das Statut der Sicherungseinrichtung. 

Mit den im Garantiefonds angesammelten Mitteln sowie der im Rahmen des Garantie-
verbunds abgegebenen Garantieverpflichtungen werden Sanierungsmaßnahmen von der 
Sicherungseinrichtung zugunsten einer Mitgliedsbank des Bundesverbandes vorgenommen, 
wenn diese selbst nicht in der Lage ist, die bei ihr drohenden oder bestehenden 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu überwinden.  

Der Grunderhebungssatz für die Mitglieder beträgt 0,4 ‰ des nach dem Statut maß-
geblichen Bestandes der Bank an Forderungen an Kunden.  

Im Rahmen des Garantiefonds beträgt der Beitrag der Volksbank Ruhr Mitte eG derzeit das 
3-fache des Grunderhebungssatzes (entsprechend EUR 993.515,--). Der jährliche Beitrag 
kann nach dem Statut maximal auf das Vierfache des Grunderhebungssatzes zuzüglich 
eines Zuschlages von 40% festgesetzt werden.  

Im Rahmen des Garantieverbundes hat die Volksbank Ruhr Mitte eG eine 
Garantieverpflichtung in Höhe des Achtfachen des Grunderhebungssatzes entsprechend 
EUR 3.311.716,--) übernommen. Die Garantieverpflichtung kann nach dem Statut maximal 
auf das Achtfache des Grunderhebungssatzes zuzüglich eines Zuschlages von 40% 
festgesetzt werden. 

Durch die Garantieverpflichtung und durch eine eventuell erhöhte Inanspruchnahme aus den 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Sicherungseinrichtungen des BVR können sich 
negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben, welche 
wiederum zu einem Wertverlust bei den emittierten Schuldverschreibungen führen können. 
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Unerkannte oder unvorhersehbare Risiken 

Die Methoden und Verfahren zur Risikomessung, -überwachung und -steuerung der 
Volksbank Ruhr Mitte eG könnten trotz Beachtung der gesetzlichen Vorgaben unzureichend 
sein und die Bank unerkannten oder unvorhergesehenen Risiken aussetzen, was zu 
erheblichen Verlusten führen könnte. 

Es könnte sich herausstellen, dass die Verfahren und Methoden der Bank in einem 
bestimmten wirtschaftlichen Umfeld oder hinsichtlich bestimmter Risiken, darunter auch 
solche, die die Bank nicht erkennt oder vorhersieht, zur Begrenzung der Risiken nicht voll 
wirksam sind. Die Instrumente könnten ungeeignet sein, künftige Risiken abzuschätzen, wie 
sie sich beispielsweise aus Faktoren ergeben können, die die Bank nicht vorhergesehen 
oder in ihren statistischen Modellen nicht angemessen berücksichtigt hat. Diese können zu 
unvorhergesehenen erheblichen Verlusten führen.   
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Informationen zum Angebot und über die 
Wertpapiere  

 
Informationen zum Angebot 

Verkaufsbeschränkungen 

Die Verteilung des Basisprospekts und das Anbieten oder der Verkauf von Teil-
Schuldverschreibungen in anderen Ländern und an ausländische Staatsangehörige kann 
durch anwendbare Gesetze, Verordnungen und sonstige Bestimmungen der jeweils 
geltenden Rechtsordnung beschränkt sein. Personen, in deren Besitz dieser Basisprospekt 
oder eine Kopie hiervon gelangt, sind verpflichtet, sich selbst über etwaige Beschränkungen 
zu informieren und diese zu beachten. Jedes Versäumnis, diese Beschränkungen zu 
beachten, kann eine Verletzung der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Verkaufs-
beschränkungen bestehen beispielsweise im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten 
Staaten von Amerika sowie grundsätzlich für US-Bürger.  

Weder dieser Basisprospekt noch eine Kopie hiervon darf in die Vereinigten Staaten von 
Amerika, nach Kanada oder nach Japan oder in ihre jeweiligen Territorien oder Besitzungen 
geschickt, gebracht oder verteilt werden, noch darf er an eine US-Person im Sinne der 
Bestimmungen des US Securities Act 1933 oder an Personen mit Wohnsitz in Kanada oder 
Japan verteilt werden. 
 

Verantwortung 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG, Goldbergplatz 2-4, 45894 Gelsenkirchen, übernimmt für die in 
diesem Basisprospekt gemachten Angaben gemäß § 5 Abs. 4 Wertpapierprospektgesetz die 
Verantwortung.  

Die Volksbank Ruhr Mitte eG erklärt, dass ihres Wissen die Angaben richtig und keine 
wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

 

Gegenstand dieses Basisprospektes  

Gegenstand dieses Basisprospektes und der jeweiligen Endgültigen Emissionsbedingungen 
sind die von der Volksbank Ruhr Mitte eG, Gelsenkirchen als Emittentin begebenen Inhaber-
Teilschuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) die nachfolgend aufgeführt 
werden: 

 

Festzinsanleihen, Nachrangige Festzinsanleihen 
 
Anleihen mit Variabler Verzinsung  
Floater, Floater mit Cap, Floater mit Floor, Floater mit Cap und Floor, Reverse-Floater 
 
Nullkupon-Anleihen, Zerobonds 
 
Stufenzins-Anleihen 
 
kündbare Anleihen, mehrfach kündbare Anleihen, kündbare Stufenzins-Anleihen, mehrfach 
kündbare Stufenzinsanleihen 
Step-up Callable, Step-down Callable, Step-up Multi Callable, Step-down Multi Callable 
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Die Angebotsbedingungen und die Ausstattung der Schuldverschreibungen ergeben sich 
aus diesem Basisprospekt in Verbindung mit den Endgültigen Emissionsbedingungen. 

 

Bereithaltung Basisprospekt und Endgültige Emission sbedingungen 

Dieser Basisprospekt wird gemäß § 6 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) ohne Endgültige 
Emissionsbedingungen veröffentlicht und ist in dieser Form von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt worden. Die BaFin hat neben der formellen 
Vollständigkeit dieses Basisprospektes die Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten 
Informationen überprüft. Eine Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit wurde nicht durchgeführt. 
Der Basisprospekt ist während seiner Gültigkeitsdauer in Papierform innerhalb der üblichen 
Öffnungszeiten bei der Volksbank Ruhr Mitte eG, Goldbergplatz 2-4, 45894 Gelsenkirchen, 
einsehbar bzw. wird in Papierform kostenlos bereitgehalten. 

Die Endgültigen Emissionsbedingungen werden spätestens am Tag des öffentlichen 
Angebots bei der BaFin hinterlegt und sind in Papierform innerhalb der üblichen 
Öffnungszeiten bei der Volksbank Ruhr Mitte eG, Goldbergplatz 2-4, 45894 Gelsenkirchen, 
einsehbar bzw. in Papierform kostenlos erhältlich. 

Darüber hinaus sind dieser Basisprospekt sowie die Endgültigen Emissionsbedingungen auf 
der Internet-Seite der Emittentin unter www.vb-ruhrmitte.de abrufbar.  

 

Verkauf und Preisfestsetzung, Meldeverfahren 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG kann die Schuldverschreibungen im freihändigen Verkauf oder 
in Verbindung mit einer Zeichnungsfrist anbieten. Die Schuldverschreibungen können zum 
Nennbetrag (zu pari = 100%) über pari (mit einem Aufgeld oder Agio) oder unter pari (mit 
einem Abschlag oder Disagio) ausgegeben werden.  

Beim freihändigen Verkauf wird der anfängliche Verkaufspreis unmittelbar vor Beginn des 
öffentlichen Angebots festgelegt und in den Endgültigen Emissionsbedingungen 
veröffentlicht. Nach Verkaufsbeginn findet die Übertragung der Wertpapiere auf die 
Wertpapierinhaber Zug um Zug gegen Zahlung des Kaufpreises über Clearstream Banking 
AG, Eschborn, statt. Der Verkaufspreis wird fortlaufend - entsprechend der jeweiligen 
Marktsituation - angepasst. 

Beim Angebot in Verbindung mit einer Zeichnungsfrist wird der von der Emittentin 
festgelegte Verkaufspreis (Zeichnungspreis bzw. Emissionspreis) unmittelbar vor Beginn der 
Zeichnungsfrist festgelegt und in den Endgültigen Bedingungen veröffentlicht. Die Emittentin 
kann sich ausdrücklich das Recht vorbehalten, die Zeichnungsmöglichkeit vorzeitig zu 
schließen und vorgenommene Zeichnungen zu kürzen bzw. nur teilweise oder gar nicht 
zuzuteilen. Der Zeichner erhält mit Ausnahme der Einbuchung auf sein Depotkonto keine 
gesonderte Mitteilung über die Höhe des zugeteilten Betrages. Eine Aufnahme des Handels 
vor dem Meldeverfahren ist nicht möglich. Es kann vorgesehen werden, dass die 
Schuldverschreibungen nach Ablauf der Zeichnungsfrist von der Emittentin weiterhin 
freibleibend zum Kauf angeboten werden. Der Verkaufspreis wird dann fortlaufend - 
entsprechend der jeweiligen Marktsituation - angepasst. 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG richtet ihr Angebot überwiegend an private und institutionelle 
Anleger in ihrem Geschäftsgebiet. Die Emittentin erstellt dem Anleger eine entsprechende 
Wertpapierabrechnung. 
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Verwendung des Emissionserlöses 

Die Erlöse aus den Schuldverschreibungen werden zum Zweck der üblichen 
Geschäftstätigkeit der Emittentin verwendet und können der Refinanzierung des Kredit-
geschäfts dienen. 

Keine Übernahme der Emission 

Die Bildung eines Emissionskonsortiums ist nicht beabsichtigt. 

 
Keine Börseneinführung 

Für die unter diesem Basisprospekt zu begebenden Schuldverschreibungen ist eine 
Einbeziehung in den Freiverkehr oder die Zulassung zum Handel an einem organisierten 
Markt nicht vorgesehen.  

 

Handelbarkeit 

Die Emittentin ist berechtigt aber nicht verpflichtet jederzeit Schuldverschreibungen zurück 
zu erwerben und diese ggf. erneut zu verkaufen.  

Die Volksbank Ruhr Mitte eG beabsichtigt unter gewöhnlichen Marktbedingungen 
regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Schuldverschreibungen zu stellen. Die 
Volksbank Ruhr Mitte eG übernimmt jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder 
des Zustandekommens derartiger Kurse. Während der Laufzeit ist eine Übertragung der 
Schuldverschreibungen auf einen Dritten grundsätzlich möglich. Es besteht jedoch kein 
diesbezüglicher Anspruch des Inhabers gegen die Emittentin oder Dritte, insbesondere gibt 
es keinen organisierten Markt. 

 

Rechtsordnung 

Die Schuldverschreibungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 

Rechtsgrundlage der Emission 

Die Begebung eigener verbriefter Passiva einschließlich Eigenkapital-Surrogaten erfolgt 
durch Vorstandsbeschluss. Die Endgültigen Bedingungen enthalten nähere Angaben über 
das Datum des Beschlusses zur Emission der jeweiligen Inhaber-Teilschuldverschreibungen. 
 

Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer  Personen 

Neben der Emittentin selbst gibt es keine weiteren natürlichen oder juristischen Personen, 
die an der Emission beteiligt sind. Es liegen keine Interessen – einschließlich 
Interessenskonflikte von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission 
bzw. dem Angebot beteiligt sind, vor.   

 

Informationen von Seiten Dritter 

In diesen Basisprospekt wurden Angaben der Ratingagenturen FitchRatings und Standard & 
Poor’s zum Rating des Finanzverbundes zu dem auch die Volksbank Ruhr Mitte eG gehört 
aufgenommen. Die Angaben finden sich auf der Internetseite des Bundesverbandes der 



 28 

Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) unter „www.bvr.de“ in der Rubrik 
„Finanzverbund“ und dort in der Unterrubrik „Verbundrating“.  

Die Emittentin bestätigt, dass die Angaben des BVR korrekt wiedergegeben wurden und 
dass soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den betreffenden Informationen 
ableiten konnte keine Tatsachen fehlen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt 
oder irreführend gestalten würden.  

Des Weiteren wurde in diesen Basisprospekt eine Beschreibung des Euribor®, der als 
Referenzzinssatz für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen dient, aufgenommen. Die 
Angaben zu der vergangenen Wertentwicklung und Volatilität der Referenzzinssätze sind auf 
der Internetseite „www.euribor.org“ einsehbar. Die Emittentin bestätigt, dass sie die 
Informationen korrekt wiedergegeben hat und soweit es der Emittentin bekannt ist und sie 
aus den betreffenden Informationen ableiten konnte, keine Tatsachen unterschlagen wurden, 
die die wiedergegeben Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden. 

 

Zusätzliche Angaben 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG wird Informationen (Anpassungen / Korrekturereignisse, 
Marktstörungen, Entwertung und Rückzahlung) welche die Inhaber-
Teilschuldverschreibungen betreffen, soweit erforderlich, in der gesetzlich vorgeschriebenen 
Art und Form veröffentlichen. Zusätzlich werden alle die Teilschuldverschreibungen 
betreffenden Bekanntmachungen in den „Wertpapier-Mitteilungen (WM)“ veröffentlicht. Der 
WM Datenservice ist der zentrale Finanz- und Informationsdienstleister der gesamten 
Finanzindustrie. Durch die elektronische Übermittlung von Daten (Zinssätze, 
Kündigungstermine etc.) ist sichergestellt, dass der Anleger durch seine Hausbank alle die 
das Wertpapier betreffenden Informationen erhält und er seine Rechte aus dem Wertpapier 
wahrnehmen kann. 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG wird abgesehen von gesetzlichen Vorschriften 
(Nachtragspflicht) keine weiteren Informationen nach erfolgter Emission veröffentlichen. 

 

 

Allgemeine Informationen über die Wertpapiere 

Nominaler Zinssatz, Zinsberechnungsmethode, Zinssch uld und Rendite 

Die Schuldverschreibungen gewähren den Inhabern einen Anspruch auf Zinsen und 
Rückzahlung des Kapitals nach den Emissionsbedingungen. Das Datum des Zinslauf-
beginns, die Zinstermine und die Zinsberechnungsmethode werden in den Endgültigen 
Emissionsbedingungen veröffentlicht. Im Gegensatz zu allen anderen 
Schuldverschreibungen gibt es bei Nullkupon-Schuldverschreibungen jedoch keine 
Zinszahlungen, da diese mit einem Abschlag vom Nominalwert begeben werden.  

Die Zinsberechnungsmethode actual/actual wird nach der ICMA*-Regel 251 angewandt. 
Dies bedeutet insbesondere, dass die tatsächliche Anzahl von Tagen in der Zinsperiode 
durch 365, oder, falls ein Teil der Zinsperiode in ein Schaltjahr fällt, dieser Teil durch 366, 
dividiert wird. Bei der Zinsberechnungsmethode 30/360 wird die Anzahl von Tagen der 
Zinsperiode durch 360 geteilt, wobei die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres 
von 360 Tagen mit zwölf Monaten zu je 30 Tagen zu berechnen ist. Es sei denn, der letzte 
Tag der Zinsperiode fällt auf den 31. Tag eines Monats, während der erste Tag weder auf 
den 30. noch auf den 31. Tag eines Monats fällt; in diesem Fall ist der Monat des letzten 
Tages der Zinsperiode nicht als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln. Fällt der 
letzte Tag einer Zinsperiode auf den letzten Tag des Monats Februar, ist dieser Monat nicht 
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als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln. Im Fall von actual/360 wird die 
tatsächliche Anzahl von Tagen in der Zinsperiode durch 360 geteilt. 

Sofern die in den Endgültigen Emissionsbedingungen festgelegten Ausstattungsmerkmale 
die Berechnung einer Rendite ermöglichen, kann die Rendite auch in den Endgültigen 
Emissionsbedingungen angegeben werden. Die Berechnung der Rendite erfolgt dann nach 
der internen Zinsfußmethode in Abhängigkeit von den festgelegten Ausstattungsmerkmalen. 

 

* Die International Capital Markets Association (ICMA) ist ein internationaler 
Branchenverband für Kapitalmarktteilnehmer mit Sitz in Zürich. Schwerpunkt der 
Mitgliederschaft liegt bei europäischen Banken und Finanzdienstleistern. 
 
 

Beschreibung der Referenzzinssätze  

Die hierin enthaltenen Informationen über den Euribor® bestehen lediglich aus Auszügen von 
Informationen, die auf der Internetseite „www.euribor.org“ beschrieben werden. 

Euribor® ist eine Abkürzung für „Euro Interbank Offered Rate“. Er ist der Zinssatz für 
Termingelder in Euro im Interbankengeschäft und ersetzt die Referenzzinssätze für die 
einzelnen Länder bzw. Währungen des Euro-Währungsgebietes. Der Euribor® wird auf der 
Basis von Angebotssätzen, zu denen eine Bank Kredite anbietet für Interbankenkredite 
ermittelt. Täglich melden bis zu 57 Banken, darunter auch 11 deutsche Banken, 
Angebotssätze für Ein- bis Zwölfmonatsgelder um 11:00 Uhr Brüsseler Zeit an einen 
Informationsdienstleister, der Durchschnittssätze ermittelt und auf Reuters veröffentlicht. Für 
die Zinsberechnung gilt die für Geldmarktgeschäfte übliche Methode actual/360. Im 
Wirtschaftsteil der Tageszeitungen wird der Euribor® täglich veröffentlicht. Der veröffentlichte 
Zinssatz ist einerseits für kurzfristige Kredite Verhandlungsbasis, andererseits auch für die 
Anlage von so genannten Festgeldern eine wichtige Information, um mit der Bank über die 
Höhe des Festgeldzinses sicher verhandeln zu können. Banken verleihen so genanntes 
Eurogeld für 1, 2, 3 bis 12 Monate zu Euribor® plus Aufschlag. 

 

Status 

Die Schuldverschreibungen sind stückelos verbriefte Inhaberpapiere und begründen mit 
Ausnahme der nachrangigen Festzinsanleihe unmittelbare, unbesicherte und nicht 
nachrangige Verbindlichkeiten der Volksbank Ruhr Mitte eG, die untereinander und mit allen 
sonstigen gegenwärtigen und künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen 
Verbindlichkeiten der Bank gleichrangig sind, ausgenommen solcher Verbindlichkeiten, 
denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

 

Übertragbarkeit, Verbriefung 

Die Globalurkunde, welche die Schuldverschreibungen bzw. die Anleihe verbrieft, sowie die 
dazugehörigen Emissionsbedingungen sind bei der Clearstream Banking AG („CBF“), 
Mergenthallerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt.  

Es werden keine effektiven Schuldverschreibungen ausgegeben. Den Inhabern der 
Schuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an der Globalurkunde zu, die gemäß 
den Regeln und Bestimmungen der CBF übertragen werden können. 
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Zahlstelle/Berechnungsstelle  

Die Volksbank Ruhr Mitte eG, Goldbergplatz 2-4, 45894 Gelsenkirchen ist die Zahlstelle in 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Während der Laufzeit der Schuldverschreibungen fungiert die Volksbank Ruhr Mitte eG, 
Goldbergplatz 2-4, 45894, Gelsenkirchen, in den Fällen, in denen eine Berechnung 
notwendig ist, als Berechnungsstelle. 

 

Mitgliedschaft in der Sicherungseinrichtung 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG gehört der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der 
deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) an, der aus dem Garantiefonds und 
dem Garantieverbund besteht.  

Die Sicherungseinrichtung hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche 
Schwierigkeiten der angeschlossenen Banken abzuwenden oder zu beheben 
(Institutsschutz) und Beeinträchtigungen des Vertrauens in die genossenschaftlichen Banken 
zu verhüten (§ 1.1 des Statuts). Zur Durchführung der vorgenannten Aufgabe sind 
insbesondere Maßnahmen zur Abwendung von Fehlentwicklungen bei Banken, 
Sanierungsmaßnahmen zu Gunsten von Banken sowie die Übernahme der Verpflichtungen 
zur Vermeidung bankaufsichtsrechtlicher Maßnahmen gegenüber Banken zulässig (§ 1.2 
des Statuts). Geschützt werden neben Einlagen auch verbriefte Verbindlichkeiten 
(einschließlich Inhaberschuldverschreibungen) im Besitz von Nicht-Kreditinstituten sowie von 
Kapitalanlagegesellschaften, soweit es sich um Teile des Fondsvermögens handelt (§ 1.3 
des Statuts in Verbindung mit den entsprechenden Verfahrensregeln). 

Nachrangige Inhaberschuldverschreibungen sind nicht ausdrücklich durch die 
Sicherungseinrichtung geschützt. Jedoch betreibt die Sicherungseinrichtung des 
Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken BVR auf Basis ihres 
Status ihrer Sicherungseinrichtung einen Institutsschutz. Sofern ein Institut in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten gerät, wird es stets durch Maßnahmen der Sicherungseinrichtung gestützt 
und so gestellt, dass es seine rechtlichen Verpflichtungen in vollem Umfang erfüllen kann. 

Das vollständige Statut zur Sicherungseinrichtung einschließlich der Verfahrensregeln kann 
auf der Internetseite des BVR unter „www.bvr.de“ in der „Verband“ und dort unter der 
Unterrubrik „Sicherungseinrichtung" eingesehen und heruntergeladen werden. 
 

Steuern 

Auf Ebene des Privatanlegers unterliegen alle laufenden Zinszahlungen auf die 
Teilschuldverschreibungen sowie die realisierten Veräußerungsgewinne der 25-prozentigen 
Abgeltungsteuer (zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). 
Abgeltungsteuerpflichtiger Gewinn ist der Unterschied zwischen den Einnahmen aus der 
Veräußerung der Teilschuldverschreibungen nach Abzug der Aufwendungen, die im 
unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit der Veräußerung stehen, und den 
Anschaffungskosten für die Teilschuldverschreibungen. Etwaige Veräußerungsverluste 
können mit anderen abgeltungsteuerpflichtigen Kapitalerträgen verrechnet werden. Gleiches 
gilt für Einlösungsgewinne oder - verluste, wenn bei Endfälligkeit ein Geldbetrag gezahlt 
wird.  
 
Bei Anlegern, die die Teilschuldverschreibungen im Betriebsvermögen halten, unterliegen 
die laufenden Zinserträge sowie die Kursgewinne und –verluste der Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer (zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag) sowie der Gewerbesteuer. Vorweg 
wird durch die auszahlende Stelle auf die laufenden Zinserträge sowie grundsätzlich auch 
auf die Kursgewinne Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % (zuzüglich 5.5% 
Solidaritätszuschlag) erhoben. Diese einbehaltene Kapitalertragsteuer entfaltet jedoch nicht 
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wie im Privatvermögen abgeltende Wirkung sondern wird im Rahmen der Steuerveranlagung 
bei Vorlage einer Kapitalertragsteuerbescheinigung auf die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuerschuld (sowie den 5,5-prozentigen Solidaritätszuschlag) des Anlegers 
angerechnet. Kursgewinne unterliegen in folgenden Fällen nicht dem 
Kapitalertragsteuerabzug: 
 
(a) Gläubiger der Kapitalerträge ist ein inländisches Kreditinstitut, ein inländisches 
Finanzdienstleistungsinstitut oder eine inländische Kapitalanlagegesellschaft. 
 
(b) Gläubiger der Kapitalerträge ist eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse, wobei die Abstandnahme vom 
Kapitalertragsteuerabzug bei einer Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 4, 5 KStG (insbesondere Vereine, Stiftungen, 
Anstalten) die Vorlage einer Bescheinigung des Finanzamtes voraussetzt. 
 
(c) Gläubiger der Kapitalerträge ist eine von der Körperschaftsteuer befreite inländische 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder eine inländische juristische 
Person des öffentlichen Rechts, wobei die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug die 
Vorlage einer Nichtveranlagungs-Bescheinigung des Finanzamtes voraussetzt. 
 
(d) Der Gläubiger der Kapitalerträge hat nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck der zum 
Kapitalertragsteuerabzug verpflichteten Stelle erklärt, dass es sich bei den Kapitalerträgen 
um Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs handelt. 
 
Derzeit unterliegt die (als Emittentin der Wertpapiere und nicht als auszahlende Stelle im 
Sinne des deutschen Steuerrechts auftretende) Emittentin keiner rechtlichen Verpflichtung, 
deutsche Quellensteuer von Zins-, Nennbetrag und Ertragszahlungen im Zusammenhang 
mit der Einlösungen der Wertpapiere oder in Zusammenhang mit regelmäßigen Zahlungen 
an einen Inhaber von Teilschuldverschreibungen abzuziehen oder einzubehalten. 
 
Die oben genannten steuerlichen Einschätzungen sind nicht umfassend und es wird darauf 
hingewiesen, dass diese auch Änderungen unterliegen können. 

Zur abschließenden Beurteilung der persönlichen steuerlichen Situation des Anlegers 
empfehlen wir Anlegern, einen Vertreter der steuerberatenden Berufe zu konsultieren. 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG ist nicht verpflichtet, Anleger über Änderungen in der 
Besteuerung zu informieren.  
 

Endgültige Emissionsbedingungen 

Die nachfolgenden Angaben stellen ein Muster der jeweiligen Endgültigen 
Emissionsbedingungen zu diesem Basisprospekt dar, wobei die mit einem Platzhalter („•“) 
gekennzeichneten Stellen nachgetragen und die mit eckigen Klammern („[ ]“) 
gekennzeichneten Optionen ausgewählt werden. 
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[ Muster der Endgültigen Emissionsbedingungen ] 
 
 

                 Volksbank Ruhr Mitte eG 
 

 
Endgültige Emissionsbedingungen Nr. • 

  

(gem. § 6 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz)   

 

vom • 
 

zum 
 

Basisprospekt 

 gem. § 6 Wertpapierprospektgesetz 

vom 13. Mai 2011 
 

für 

Inhaber-Teilschuldverschreibungen 

als 
 

[Festzinsanleihe] 
[Nachrangige Festzinsanleihe] 

 
[Anleihe mit Variabler Verzinsung] 

  
[Floater] [mit] [Cap] [und] [Floor] [Reverse-Floate r] 

  
[Nullkupon-Anleihe][ Zerobond] 

 
[Stufenzins-Anleihe] 

 
[[mehrfach] kündbare [Stufenzins-]Anleihe] 

[[Step-[up] [down]] [Multi] Callable] 

 

[�  kommerzieller Name ] 

 

ISIN �  
 

Volksbank Ruhr Mitte eG, 
 Goldbergplatz 2 - 4  

45894 Gelsenkirchen 
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Diese Endgültigen Emissionsbedingungen enthalten die für die Einzelemissionen 
vervollständigten Angaben zum Basisprospekt vom 13. Mai 2011 für Inhaber-
Teilschuldverschreibungen als [Festzinsanleihe] [Nachrangige Festzinsanleihe] [Anleihe mit 
Variabler Verzinsung] [Floater] [mit] [Cap] [und] [Floor] [Reverse-Floater] [Nullkupon-Anleihe] 
[Zerobond] [Stufenzins-Anleihe] [[mehrfach] kündbare [Stufenzins-]Anleihe] [[Step-[up] 
[down]] [Multi] Callable]. 

Die Endgültigen Emissionsbedingungen wurden bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt und werden in gedruckter Form bei der Emittentin 
zur Ausgabe an das Publikum bereitgehalten. Zudem ist vorgesehen, sie in elektronischer 
Form auf der Internet-Seite der Emittentin (www.vb-ruhrmitte.de) bereitzustellen. 

Anleger, die die nachfolgenden Schuldverschreibunge n erwerben möchten, 
sollten ihre Anlageentscheidung nur auf der Grundla ge des gesamten 
Basisprospektes einschließlich ggf. erstellter Nach träge sowie dieser 
Endgültigen Emissionsbedingungen treffen.  
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Die Emission in tabellarischer Übersicht 

Emittentin Volksbank Ruhr Mitte eG 

Typ/Kategorie der 
Wertpapiere 
 

[Festzinsanleihe]  
[Nachrangige Festzinsanleihe] 
 
[Anleihe mit Variabler Verzinsung]  
[Floater] [mit] [Cap] [und] [Floor]  
[Reverse-Floater]  
 
[Nullkupon-Anleihe] [Zerobond]  
 
[Stufenzins-Anleihe]  
 
[[mehrfach] kündbare [Stufenzins-]Anleihe]  
[[Step-[up] [down]] [Multi] Callable] 
 

ISIN Code �  

[Ausgabe][Serie] [� ] 

[Zeichnungsfrist] 

[Die Zeichnungsfrist der Wertpapiere läuft vom �  bis zum � .] 
[Es kann vorgesehen werden, dass die Wertpapiere nach 
Ablauf der Zeichnungsfrist weiterhin zum Verkauf angeboten 
werden.] 

Verkaufsbeginn der 
Wertpapiere 

[Die Schuldverschreibungen werden ohne Zeichnungsfrist 
angeboten.] Die Schuldverschreibungen werden vom �  
[fortlaufend] [an � ] [bis zum �  ] zum Verkauf angeboten.  

Valutierung �  

Fälligkeit/ Rückzahlung �  

Emissionswährung EUR 

Emissionsvolumen �  

Stückelung �  

[Mindestanlagevolumen] 
[Mindestbetrag der 
Zeichnung] 

[� ] 

Zinslaufbeginn/Zinsperiode 
 

�  
[� ] 

[(ggf. weitere Zinsperioden 
einfügen) � ] 

 

 
Verzinsung/Zinssatz 

 
[� % p.a.] 
[� % p.a.] 

[(ggf. weitere 
Zinssätze einfügen) � ] 

[variabel] [keine] 
 

 
Zinstermin[e] 

 
�  
[� ] 

[(ggf. weitere Zinstermine einfügen) 
� ] 

[Referenzzinssatz] [Euribor® für � -Monats-Euro-Einlagen] [n.a.] 
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[Berechnung des Zinssatzes bei einer 
variablen Verzinsung] 

[n.a.] [[bei „Floatern“ verwenden:] 
[Der variable Zinssatz für die Zinsperiode 
entspricht dem „Euribor®“ (Euro Interbank 
Offered Rate) für  
� -Monats-Euro-Einlagen.] 
  
[bei „Floatern“ mit Zu- oder Abschlägen  
und bei „Floatern mit Floor“ oder „Cap“ 
verwenden:]  
[Der variable Zinssatz für die Zinsperiode 
entspricht  dem „Euribor®“ (Euro Interbank 
Offered Rate) für  
� -Monats-Euro-Einlagen  
[zuzüglich] [abzüglich] [� % p.a.]  
[, mindestens Null] 
[, mindestens � % p.a.] [, höchstens � % p.a.].] 
  
[bei „Reverse-Floatern“ verwenden:] 
[Der variable Zinssatz entspricht der Differenz 
zwischen einem festen Zinssatz von �  % p.a. 
und dem „Euribor®“ (Euro Interbank Offered 
Rate) für � -Monats-Euro-Einlagen 
[, mindestens Null] 
[, mindestens � % p.a.] [, höchstens � % p.a.].] 
 
[bei „Floatern“ mit komplexen Strukturen 
verwenden:] [Der variable Zinssatz errechnet 
sich aus  
[einem festen Zinssatz von � % p.a.]  
[zuzüglich] [abzüglich] 
dem Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) für  
� -Monats-Euro-Einlagen [multipliziert mit � ] 
[zuzüglich � ] [abzüglich � ]  
[, mindestens Null] 
[, mindestens � % p.a.] [, höchstens � % p.a.]]  

Zinsberechnungsmethode 
 

[actual/actual (ICMA-Regel 251)] [30/360] 
[actual/360] 

Rendite  
[�  (Berechnung der Rendite nur bei 
festverzinslichen Papieren)] [Renditeberechnung 
aufgrund der variablen Verzinsung nicht möglich] 

[Kündigungsmöglichkeit[en] der 
Emittentin] [keine] [� ] 

Anfänglicher Verkaufspreis �  

Zusätzliche bei [Kauf] [Zeichnung] in 
Rechnung gestellte Kosten �  

Rating der Wertpapiere Die Schuldverschreibungen haben kein 
eigenständiges Rating. 

 
Rechtsgrundlage der Emission 

 
Beschluss des Vorstands vom �  

n.a. = nicht anwendbar 
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Anleihebedingungen 

 

[Festzinsanleihe 

 

ISIN �  

 

§ 1 

Form und Nennbetrag 

(1) Die � % Inhaberteilschuldverschreibungen von � /�  [Serie � ][Ausgabe � ] der Volksbank 
Ruhr Mitte eG, Goldbergplatz 2-4, 45894 Gelsenkirchen, Bundesrepublik Deutschland 
(die „Emittentin“), im Gesamtnennbetrag von  

 

EURO �  

(EURO �  Millionen) 

 

 (die „Anleihe“ oder die „Teilschuldverschreibungen“) sind eingeteilt in �  untereinander 
gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag 
von je EURO � . 

(2) Die Teilschuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde ohne Zinsscheine verbrieft, 
die bei der Clearstream Banking AG („CBF“) hinterlegt ist. Die Lieferung von effektiven 
Stücken kann während der gesamten Laufzeit nicht verlangt werden. Den Inhabern der 
Teilschuldverschreibungen (die „Anleihegläubiger“) stehen Miteigentumsanteile an der 
Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der CBF 
und der Euroclear Bank S.A./N.V. als Betreiberin des Euroclear Systems („Euroclear“) 
übertragen werden können. Die Globalurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften 
von zwei zeichnungsberechtigten Vertretern der Emittentin. 

 

§ 2 

Zinsen 

(1) Die Teilschuldverschreibungen werden vom �  an mit �  % p.a. verzinst. Die Zinsen 
werden jeweils nachträglich am �  eines jeden Jahres, erstmals am �  fällig. Fällt ein 
Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Geschäftstag (vgl. Absatz 3) ist, ist der 
Zinszahlungstag der nächstfolgende Geschäftstag. Wenn Zinsen für einen Zeitraum von 
weniger als einem Jahr berechnet werden müssen, werden diese auf der Grundlage der 
Zinsberechnungsmethode actual/actual (ICMA-Regel 251) berechnet. 

(2) Der Zinslauf der Teilschuldverschreibungen endet mit dem Ablauf des Tages, der dem 
Fälligkeitstag (§ 3 Absatz 1) vorausgeht, auch wenn der Fälligkeitstag kein Geschäftstag 
ist und die Zahlung daher erst am nächsten Geschäftstag erfolgt. 

(3) „Geschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebedingungen ist  ein Tag, an dem das TARGET-
System geöffnet ist. „TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European Automated 
Real-time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem. 

(4) Sofern es die Emittentin, gleich aus welchem Grunde, unterlässt, die zur Tilgung fälliger 
Teilschuldverschreibungen erforderlichen Beträge rechtzeitig und in voller Höhe 
bereitzustellen, verlängert sich die Verzinsung auf die Teilschuldverschreibungen zu 
dem Zinssatz, der am letzten Tag vor dem Fälligkeitstag Gültigkeit hat, bis zu dem 
Ablauf des Tages, der dem Tag der tatsächlichen Tilgung vorangeht. 



 37 

 

§ 3 

Rückzahlung/Rückkauf 

(1) Die Teilschuldverschreibungen werden am �  (der „Fälligkeitstag“) zum Nennbetrag 
zurückgezahlt. 

(2) Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet Teilschuldverschreibungen 
zurück zu erwerben und diese ggf. erneut zu verkaufen. 

 

§ 4 

Kündigung 

(1) Die Teilschuldverschreibungen sind weder für die Anleihegläubiger noch für die 
Emittentin ordentlich kündbar. 

(2) Jeder Anleihegläubiger ist  berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen außerordentlich 
zu kündigen und deren sofortige Tilgung zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener 
Stückzinsen zu verlangen, falls 

(a) die Emittentin Kapital und/oder Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nachdem 
betreffenden Fälligkeitstag zahlt, oder 

(b) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner anderen Verpflichtung 
aus den Teilschuldverschreibungen unterlässt und die Unterlassung länger als 45 
Tage fortdauert, nachdem der Emittentin eine schriftliche Mahnung zugegangen ist, 
durch die die Emittentin von einem Anleihegläubiger aufgefordert wird, die 
Verpflichtung zu erfüllen oder zu beachten, oder 

(c) die Emittentin ihre Zahlungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt, 
oder 

(d)  ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin eröffnet, ein solches 
Verfahren eingeleitet und nicht innerhalb von 60 Tagen aufgehoben oder 
ausgesetzt worden ist oder die Emittentin bzw. die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ein solches Verfahren beantragt oder einleitet oder 
eine allgemeine Schuldenregelung zugunsten ihrer Gläubiger anbietet oder trifft, 
oder 

(e) die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit 
einer Verschmelzung, Zusammenlegung oder anderen Form eines 
Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang mit 
einer Umwandlung und die andere oder neue Gesellschaft übernimmt alle 
Verpflichtungen, die die Emittentin im Zusammenhang mit dieser Anleihe 
eingegangen ist. 

(3) Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts 
geheilt wurde. 

(4) Eine Benachrichtigung oder Kündigung gemäß Absatz 2 hat in der Weise zu erfolgen, 
dass der Emittentin eine entsprechende schriftliche Erklärung übergeben oder durch 
eingeschriebenen Brief übermittelt wird. 
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§ 5 

Zahlungen 

(1) Sämtliche gemäß den Anleihebedingungen zahlbaren Beträge sind von der Emittentin 
an die CBF zwecks Gutschrift auf die Konten der Depotbanken zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger zu zahlen. 

(2) Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug 
irgendwelcher gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern oder Abgaben, es sei denn, der 
Einbehalt derartiger Steuern oder Abgaben ist gesetzlich vorgeschrieben. 

 

§ 6 

Vorlegungsfrist 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 BGB für fällige Teilschuldverschreibungen wird 
auf 6 Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus Schuldverschreibungen, die 
innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre vom Ende 
der betreffenden Vorlegungsfrist an. 

 

§ 7 

Status 

Die Teilschuldverschreibungen stellen unter sich gleichberechtigte, unmittelbare, unbedingte 
und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar und haben den gleichen Rang 
wie alle anderen gegenwärtigen oder zukünftigen, nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin. 

§ 8 

Bekanntmachungen 

Alle die Teilschuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen werden in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“ veröffentlicht. Soweit sämtliche Anleihegläubiger der Emittentin 
bekannt sind, werden ferner alle die Schuldverschreibungen betreffenden 
Bekanntmachungen diesen unmittelbar mitgeteilt. Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag 
der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen, mit dem Tag der ersten solchen 
Veröffentlichung) als wirksam erteilt. 

 

§ 9 

Begebung weiterer Teilschuldverschreibungen 

Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger 
weitere Teilschuldverschreibungen mit gleicher oder anderer Ausstattung zu begeben. Bei 
Begebung von Teilschuldverschreibungen mit der gleichen Ausstattung hat die Emittentin 
das Recht, sie mit diesen Teilschuldverschreibungen zusammenzufassen, so dass sie eine 
einheitliche Anleihe bilden, und den Gesamtnennbetrag zu erhöhen. 

 

§ 10 

Anwendbares Recht; Erfüllungsort; Gerichtsstand 

(1)  Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen bestimmen sich in jeder Hinsicht nach 
 dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2)  Erfüllungsort ist Gelsenkirchen. 
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(3)  Gerichtstand für alle Klagen oder sonstigen Verfahren aus oder im Zusammenhang mit 
 den Teilschuldverschreibungen ist Gelsenkirchen, wenn der Anleihegläubiger Kaufmann 
 ist oder es sich bei ihm um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
 öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz außerhalb der 
 Bundesrepublik Deutschland befindet. 

 

§ 11 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine der Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die anderen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit 
einer Bestimmung dieser Anleihebedingungen etwa entstehende Lücke ist im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten 
sinngemäß auszufüllen.] 
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[Nachrangige Festzinsanleihe  

 

ISIN �  

 

§ 1 

Form und Nennbetrag 

(1) Die Volksbank Ruhr Mitte eG, Goldbergplatz 2-4, 45894 Gelsenkirchen, Bundesrepublik 
Deutschland (nachfolgend die “Emittentin“ genannt), begibt gem. § 10 Abs. (5a) 
Kreditwesengesetz (nachfolgend “KWG“ genannt) nachrangige 
Inhaberteilschuldverschreibungen von � /�  [Serie� ][Ausgabe� ], im Gesamtnennbetrag 
von  

 
EURO �  

(EURO �  Millionen) 

 

 (nachfolgend die „Anleihe“ oder die „Teilschuldverschreibungen“ genannt); diese sind 
eingeteilt in �  untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende 
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EURO � . 

(2) Die Teilschuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde ohne Zinsscheine verbrieft, 
die bei der Clearstream Banking AG („CBF“) hinterlegt ist. Das Recht der Inhaber von 
Teilschuldverschreibungen (die „Anleihegläubiger“) auf Lieferung von Einzelurkunden ist 
während der gesamten Laufzeit ausgeschlossen. Den Anleihegläubigern der 
Teilschuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an der Globalurkunde zu, die in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der CBF und der Euroclear Bank 
S.A./N.V. als Betreiberin des Euroclear Systems („Euroclear“)  übertragen werden 
können. Die Globalurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften von zwei 
zeichnungsberechtigten Vertretern der Emittentin. 

 

§ 2 

Zinsen 

(1) Die Teilschuldverschreibungen werden vom �  an mit � % p.a. verzinst. Die Zinsen 
werden [jeweils] nachträglich am �  [eines jeden Jahres, erstmals am �  [und letztmals 
am � ]] fällig. Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Geschäftstag (vgl. Absatz 
3) ist, ist der Zinszahlungstag der nächstfolgende Geschäftstag. Wenn Zinsen für einen 
Zeitraum von weniger als einem Jahr berechnet werden müssen, werden diese auf der 
Grundlage der Zinsberechnungsmethode actual/actual (ICMA-Regel 251). 

(2) Der Zinslauf der Teilschuldverschreibungen endet mit dem Ablauf des Tages, der dem 
Fälligkeitstag (§ 3 Absatz 1) vorausgeht, auch wenn der Fälligkeitstag kein Geschäftstag 
ist und die Zahlung daher erst am nächsten Geschäftstag erfolgt. 

(3) „Geschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebedingungen ist  ein Tag, an dem das TARGET-
System geöffnet ist. „TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European Automated 
Real-time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem. 

(4) Sofern es die Emittentin, gleich aus welchem Grunde, unterlässt, die zur Tilgung fälliger 
Teilschuldverschreibungen erforderlichen Beträge rechtzeitig und in voller Höhe 
bereitzustellen, verlängert sich die Verzinsung auf die Teilschuldverschreibungen zu 
dem Zinssatz, der am letzten Tag vor dem Fälligkeitstag Gültigkeit hat, bis zu dem 
Ablauf des Tages, der dem Tag der tatsächlichen Tilgung vorangeht. 
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§ 3 

Rückzahlung / Rückkauf 

(1) Die Teilschuldverschreibungen werden am �  (der „Fälligkeitstag“) zum Nennbetrag 
zurückgezahlt. 

(2) Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet, Teilschuldverschreibungen 
zurück zu erwerben und diese ggf. erneut zu verkaufen. 

 

§ 4 

Kündigung 

(1) Die Kündigung der Teilschuldverschreibungen ist, vorbehaltlich der nachstehenden 
außerordentlichen Kündigungsrechte der Emittentin, ausgeschlossen. 

(2) Die Emittentin behält sich die fristlose Kündigung der Teilschuldverschreibungen für den 
Fall vor, dass die Mittel aus diesen Teilschuldverschreibungen nicht als Eigenmittel  im 
Sinne von § 10 Absatz (5a) KWG anerkannt werden können oder deren Anerkennung 
als Eigenmittel im Sinne von § 10 Absatz (5a) KWG entfällt. 

(3) Weiterhin kann die Emittentin die Teilschuldverschreibungen fristlos kündigen, wenn 
eine Rechtsvorschrift in der Bundesrepublik Deutschland erlassen, geändert oder in 
einer Weise angewendet wird, die bei der Emittentin zu einer höheren Steuerbelastung 
im Zusammenhang mit Zins- oder Tilgungzahlungen auf Teilschuldverschreibungen mit 
Nachrangabrede führt als zum Zeitpunkt ihrer Begebung. Die Emittentin wird von ihrem 
Kündigungsrecht nur Gebrauch machen, wenn das eingezahlte Kapital durch die 
Einzahlung anderer, zumindest gleichwertiger Eigenmittel ersetzt worden ist oder die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der vorzeitigen Rückzahlung 
zugestimmt hat.  

 

§ 5 

Zahlungen 

(1) Die Emittentin verpflichtet sich unwiderruflich, Kapital und/oder Zinsen bei Fälligkeit in 
Euro zu zahlen.  

(2) Sämtliche gemäß den Anleihebedingungen zahlbaren Beträge sind von der Emittentin 
an die CBF zwecks Gutschrift auf die Konten der Depotbanken zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger zu zahlen. 

(3) Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug 
irgendwelcher gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern oder Abgaben, es sei denn, der 
Einbehalt derartiger Steuern oder Abgaben ist gesetzlich vorgeschrieben. 

 

§ 6 

Vorlegungsfrist 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB für fällige 
Teilschuldverschreibungen wird auf 6 Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus 
Schuldverschreibungen, die innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, 
beträgt zwei Jahre vom Ende der betreffenden Vorlegungsfrist an. 
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§ 7 

Status / Nachrangigkeit  

(1) Die Teilschuldverschreibungen stellen unter sich gleichberechtigte, unmittelbare, 
unbedingte und nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar. Das aufgrund der 
Teilschuldverschreibungen eingezahlte Kapital wird im Falle des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin erst nach 
Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger zurückerstattet. 

(2) Die Aufrechterhaltung des Rückerstattungsanspruchs aus den 
Teilschulschuldverschreibungen gegen Forderungen der Emittentin ist ausgeschlossen. 

(3) Für die Verbindlichkeiten aus diesen Teilschuldverschreibungen werden durch die 
Emittentin oder durch Dritte keine vertraglichen Sicherheiten gestellt. Früher oder künftig 
im Zusammenhang mit anderen Verbindlichkeiten gestellte Sicherheiten haften nicht für 
die Forderungen aus diesen Teilschuldverschreibungen.  

(4) Nachträglich können der in Absatz (1) geregelte Nachrang nicht beschränkt sowie die in 
§ 3 Absatz (1) genannte Laufzeit nicht verkürzt werden. Ein vorzeitiger Rückerwerb oder 
eine anderweitige Rückzahlung ist, außer in den Fällen des § 10 Absatz (5a) Satz 6 
KWG, der Emittentin ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen 
zurückzugewähren, sofern nicht das Kapital durch die Einzahlung anderer, zumindest 
gleichwertiger, Eigenmittel ersetzt worden ist oder die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht der vorzeitigen Rückzahlung zugestimmt hat. 

(5) Die Emittentin ist jedoch berechtigt, Teilschuldverschreibungen im Rahmen der 
Marktpflege bis zu einer Höhe von 3 % ihres Gesamtnennbetrages (eine entsprechende 
Absicht ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Deutschen 
Bundesbank unverzüglich anzuzeigen) oder im Rahmen einer Einkaufskommission zu 
erwerben. 

 

§ 8 

Bekanntmachungen 

[Alle die Teilschuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen werden in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“ veröffentlicht.] [Alle die Schuldverschreibungen betreffenden 
Bekanntmachungen werden durch Bekanntmachung in [�  Veröffentlichungsorgan einfügen] 
veröffentlicht.] Soweit sämtliche Anleihegläubiger der Emittentin bekannt sind, werden ferner 
alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen diesen unmittelbar 
mitgeteilt. Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung (oder bei mehreren 
Veröffentlichungen, mit dem Tag der ersten solchen Veröffentlichung) als wirksam erteilt. 

  

§ 9 

Begebung weiterer Teilschuldverschreibungen / Aufst ockung 

Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger 
weitere Teilschuldverschreibungen mit gleicher oder anderer Ausstattung zu begeben. Bei 
Begebung von Teilschuldverschreibungen mit der gleichen Ausstattung hat die Emittentin 
das Recht, sie mit diesen Teilschuldverschreibungen zusammenzufassen, so dass sie eine 
einheitliche Anleihe bilden, und den Gesamtnennbetrag erhöhen. 
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§ 10 

Anwendbares Recht; Erfüllungsort; Gerichtsstand 

(1) Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen sowie alle Rechte und Pflichten der 
Emittentin und der Anleihegläubiger bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland.  

(2) Erfüllungsort ist Gelsenkirchen. 

(3) Gerichtstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den 
Teilschuldverschreibungen ist Gelsenkirchen, wenn der Anleihegläubiger Kaufmann ist 
oder es sich bei ihm um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland befindet. 

 

§ 11 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine der Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die anderen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit 
einer Bestimmung dieser Anleihebedingungen etwa entstehende Lücke ist im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten 
sinngemäß auszufüllen.] 
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[[Anleihe mit variabler Verzinsung] [Floater][ Floa ter mit Cap] [Floater mit 
Floor] [Floater mit Cap und Floor][Reverse-Floater]  

 

ISIN �  

 
§ 1 

Form und Nennbetrag 

(1) Die Inhaberschuldverschreibungen von � /�  [Serie � ] [Ausgabe � ] der Volksbank Ruhr 
Mitte eG, Goldbergplatz 2-4, 45894 Gelsenkirchen, Bundesrepublik Deutschland (die 
„Emittentin“), mit variabler Verzinsung im Gesamtnennbetrag von  

EURO �  

(EURO �  Millionen) 
 

die „Anleihe“ oder die „Teilschuldverschreibungen“) sind eingeteilt in �  untereinander 
gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag 
von je EURO � . 

(2) Die Teilschuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde ohne Zinsscheine verbrieft, 
die bei der Clearstream Banking AG („CBF“) hinterlegt ist. Die Lieferung von effektiven 
Stücken kann während der gesamten Laufzeit nicht verlangt werden. Den Inhabern der 
Teilschuldverschreibungen (die „Anleihegläubiger“) stehen Miteigentumsanteile an der 
Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der 
CBF und der Euroclear Bank S.A./N.V. als Betreiberin des Euroclear Systems 
(„Euroclear“) übertragen werden können. Die Globalurkunde trägt die eigenhändigen 
Unterschriften von zwei zeichnungsberechtigten Vertretern der Emittentin. 

 

§ 2 

Verzinsung 

(1) Die Inhaberschuldverschreibungen werden ab dem �  (der „Valutierungstag“ genannt) 
mit dem gemäß Absatz 2 (a) festgestellten variablen Zinssatz verzinst. Der Zinslauf der 
Teilschuldverschreibungen endet mit dem Ablauf des Tages, der dem Fälligkeitstag 
vorausgeht. Die Zinsen werden [jährlich] [halbjährlich] [vierteljährlich] [� ] nachträglich 
an jedem Zinstermin fällig. Zinstermin[e] [ist] [sind] der �  [,� , … und � ] eines jeden 
Jahres, es sei denn, der betreffende Tag ist kein Bankarbeitstag. In diesem Fall ist 
Zinstermin der Bankarbeitstag, der auf den Tag unmittelbar folgt, an dem die Zinsen 
sonst zahlbar gewesen wären. Der Zeitraum zwischen einem Zinstermin 
(einschließlich) und dem letzten Tag vor dem nächsten Zinstermin sowie der jeweilige 
Zeitraum zwischen den darauf folgenden Zinsterminen (einschließlich) und dem jeweils 
letzten Tag (einschließlich) vor den jeweils nächsten Zinsterminen werden nachfolgend 
„Zinsperiode“ genannt. Die erste Zinsperiode läuft vom �  bis � . Die erste Zinszahlung 
ist am �  fällig.  

(2) Der für jede Zinsperiode maßgebende variable Zinssatz der Teilschuldverschreibung 
wird von der Emittentin in ihrer Funktion als Zinsermittlungsstelle nach den folgenden 
Bestimmungen festgestellt. 

(a) [bei „Floatern“ verwenden:]  
[Der variable Zinssatz für die Zinsperiode entspricht dem „Euribor®“ (Euro 
Interbank Offered Rate) für � -Monats-Euro-Einlagen.]   
 
[bei „Floatern“ mit Zu- oder Abschlägen und bei „Floatern mit Floor“ oder „Cap“ 
verwenden:]  
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[Der variable Zinssatz für die Zinsperiode entspricht  dem „Euribor®“ (Euro 
Interbank Offered Rate) für � -Monats-Euro-Einlagen [zuzüglich] [abzüglich] � % 
p.a. [, mindestens Null] [, mindestens � % p.a.] [, höchstens � % p.a.].]  
 
[bei „Reverse-Floatern“ verwenden:]  
[Der variable Zinssatz entspricht der Differenz zwischen einem festen Zinssatz 
von �  % p.a. und dem „Euribor®“ (Euro Interbank Offered Rate) für � -Monats-
Euro-Einlagen [, mindestens Null] [, mindestens � % p.a.] [, höchstens � % p.a.].]   
 
[bei „Floatern“ mit komplexen Strukturen verwenden:]  
[Der variable Zinssatz errechnet sich aus [einem festen Zinssatz von � % p.a.] 
[zuzüglich] [abzüglich] dem Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) für � -Monats-
Euro-Einlagen [multipliziert mit � ] [zuzüglich � ] [abzüglich � ] [, mindestens Null] [, 
mindestens � % p.a.] [, höchstens � % p.a.].] 

(b) Am zweiten Bankarbeitstag vor dem �  und danach jeweils am zweiten 
Bankarbeitstag vor einem Zinstermin bestimmt die Zinsermittlungsstelle durch 
Bezugnahme auf den für diesen Tag festgestellten Euribor-Satz für � -Monats-
Euro-Einlagen (Reuters Seite: Euribor01 oder eine andere Seite eines 
Informationsanbieters) um 11.00 MEZ den Zinssatz für die dem jeweiligen 
Zinsermittlungstag folgende Zinsperiode. 

(c) Falls an einem Zinsermittlungstag kein Euribor-Satz festgestellt wird, so wird die 
Zinsermittlungsstelle an dem Zinsermittlungstag fünf Referenzbanken in Frankfurt 
am Main, die im Euribor-Panel vertreten sind, um die Benennung eines Euribor-
Satzes für � -Monats-Euro-Einlagen ersuchen. Wenn mindestens zwei Banken 
einen Euribor-Satz benannt haben, so ist der Euribor-Satz für die betreffende 
Zinsperiode das von der Zinsermittlungsstelle errechnete arithmetische Mittel 
(gegebenenfalls auf das nächste 1/1000% gerundet) aller ihr genannten Euribor-
Sätze. 

(d) Kann an einem Zinsermittlungstag der Euribor-Satz nicht gemäß den 
Bestimmungen der Buchstaben b) oder c) festgestellt werden, wird der variable 
Zinssatz für die folgende Zinsperiode von der Zinsermittlungsstelle festgelegt. Der 
für die Berechnung des variablen Zinssatzes maßgebende Euribor-Satz ist hierbei 
der Euribor-Satz, der für den dem Zinsermittlungstag unmittelbar vorhergehenden 
Düsseldorfer Bankarbeitstag von der Zinsermittlungsstelle für � -Monats-Euro-
Einlagen ermittelt werden kann. Sollte ein derartiger Euribor-Satz für keinen der 
zehn vorhergehenden Bankarbeitstage ermittelt werden können, wird die 
Zinsermittlungsstelle nach billigem Ermessen für die folgende Zinsperiode einen 
Euribor-Satz festlegen. 

(3) Die Emittentin wird an jedem Zinsermittlungstag den maßgebenden variablen Zinssatz 
sowie den für die folgende Zinsperiode zu zahlenden Zinsbetrag festsetzen. Die auf die 
Teilschuldverschreibung entfallenden Zinsen werden auf der Grundlage der 
Zinsberechnungsmethode actual/360 errechnet. 

(4) Die Emittentin veranlasst die Bekanntmachung des für die entsprechende Zinsperiode 
ermittelten Zinssatzes des auf die Teilschuldverschreibungen zu zahlenden 
Zinsbetrages und des entsprechenden Zinstermins unverzüglich gemäß § 8. Im Falle 
einer Verlängerung oder einer Verkürzung der Zinsperiode können von der 
Zinsermittlungsstelle der zahlbare Zinsbetrag sowie der Zinstermin nachträglich 
berichtigt oder andere geeignete Anpassungsregelungen getroffen werden. Im Übrigen 
ist (sofern kein offensichtlicher Fehler vorliegt) die Ermittlung der Zinssätze und der 
jeweils zahlbaren Zinsbeträge endgültig und für alle Beteiligten bindend. 

(5) Die Emittentin wird dafür Sorge tragen, dass für die gesamte Dauer, für die Zinsen auf 
die Teilschuldverschreibungen anfallen, jederzeit eine Zinsermittlungsstelle bestellt ist. 
Sollten irgendwelche Ereignisse eintreten, die nach Ansicht der Emittentin es ihr 
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unmöglich machen, die Funktion als Zinsermittlungsstelle auszuüben, so ist sie 
verpflichtet, die Hauptniederlassung einer anderen im Euro-Markt tätigen führenden 
Bank an ihrer Stelle zu benennen. Die Emittentin ist zur Niederlegung ihrer Aufgaben 
als Zinsermittlungsstelle nur berechtigt, wenn die von ihr benannte Bank die Funktion 
als Zinsermittlungsstelle wahrnimmt. 

(6) Der Zinslauf der Teilschuldverschreibungen endet am Ende des Tages, der dem Tag 
vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Sofern es die Emittentin jedoch 
aus irgendeinem Grund unterlässt, die zur Tilgung fälliger Teilschuldverschreibungen 
erforderlichen Beträge rechtzeitig und in voller Höhe bereitzustellen, läuft die 
Zinsverpflichtung auf den offenen Kapitalbetrag dieser Teilschuldverschreibungen so 
lange weiter, bis dieser Kapitalbetrag gezahlt ist. Der Zinssatz wir dann in Anlehnung 
an den Absatz 2 Buchstabe a bis d ermittelt. 

 

§ 3 

Rückzahlung/Rückkauf 

(1) Die Teilschuldverschreibungen werden am �  (der „Fälligkeitstag“) zum Nennbetrag 
zurückgezahlt. 

(2) Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet Teilschuldverschreibungen 
zurück zu erwerben und diese ggf. erneut zu verkaufen. 

 

§ 4 

Kündigung 

(1) Die Teilschuldverschreibungen sind weder für die Anleihegläubiger noch für die 
Emittentin ordentlich kündbar.  

(2) Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen außerordentlich 
zu kündigen und deren sofortige Tilgung zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener 
Stückzinsen zu verlangen, falls 

(a) die Emittentin Kapital und/oder Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nachdem 
betreffenden Fälligkeitstag zahlt, oder 

(b) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner anderen Verpflichtung 
aus den Teilschuldverschreibungen unterlässt und die Unterlassung länger als 45 
Tage fortdauert, nachdem der Emittentin eine schriftliche Mahnung zugegangen 
ist, durch die die Emittentin von einem Anleihegläubiger aufgefordert wird, die 
Verpflichtung zu erfüllen oder zu beachten, oder 

(c) die Emittentin ihre Zahlungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt, 
oder 

(d) ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin eröffnet, ein solches 
Verfahren eingeleitet und nicht innerhalb von 60 Tagen aufgehoben oder 
ausgesetzt worden ist oder die Emittentin bzw. die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ein solches Verfahren beantragt oder einleitet oder 
eine allgemeine Schuldenregelung zugunsten ihrer Gläubiger anbietet oder trifft, 
oder 

(e) die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang 
mit einer Verschmelzung, Zusammenlegung oder anderen Form eines 
Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang mit 
einer Umwandlung und die andere oder neue Gesellschaft übernimmt alle 
Verpflichtungen, die die Emittentin im Zusammenhang mit dieser Anleihe 
eingegangen ist. 
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(3) Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts 
geheilt wurde. 

(4) Eine Benachrichtigung oder Kündigung gemäß Absatz 2 hat in der Weise zu erfolgen, 
dass der Emittentin eine entsprechende schriftliche Erklärung übergeben oder durch 
eingeschriebenen Brief übermittelt wird. 

 

§ 5 

Zahlungen 

(1) Sämtliche gemäß den Anleihebedingungen zahlbaren Beträge sind von der Emittentin 
an die CBF zwecks Gutschrift auf die Konten der Depotbanken zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger zu zahlen. 

(2) Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug 
irgendwelcher gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern oder Abgaben, es sei denn, der 
Einbehalt derartiger Steuern oder Abgaben ist gesetzlich vorgeschrieben. 

 

§ 6 

Vorlegungsfrist 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 BGB für fällige Teilschuldverschreibungen wird 
auf 6 Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus Schuldverschreibungen, die 
innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre vom Ende 
der betreffenden Vorlegungsfrist an.  

 

§ 7 

Status 

Die Teilschuldverschreibungen stellen unter sich gleichberechtigte, unmittelbare, unbedingte 
und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar und haben den gleichen Rang 
wie alle anderen gegenwärtigen und zukünftigen, nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin. 

 

§ 8 

Bekanntmachungen 

Alle die Teilschuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen werden in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“ veröffentlicht. Soweit sämtliche Anleihegläubiger der Emittentin 
bekannt sind, werden ferner alle die Schuldverschreibungen betreffenden 
Bekanntmachungen diesen unmittelbar mitgeteilt. Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag 
der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen, mit dem Tag der ersten solchen 
Veröffentlichung) als wirksam erteilt. 

 

§ 9 

Begebung weiterer Teilschuldverschreibungen 

Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger 
weitere Teilschuldverschreibungen mit gleicher oder anderer Ausstattung zu begeben. Bei 
Begebung von Teilschuldverschreibungen mit der gleichen Ausstattung hat die Emittentin 
das Recht, sie mit diesen Teilschuldverschreibungen zusammenzufassen, so dass sie eine 
einheitliche Anleihe bilden, und den Gesamtnennbetrag zu erhöhen. 
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§ 10 

Anwendbares Recht; Erfüllungsort; Gerichtsstand 

(1) Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen bestimmen sich in jeder Hinsicht nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Erfüllungsort ist Gelsenkirchen. 

(3) Gerichtstand für alle Klagen oder sonstigen Verfahren aus oder im Zusammenhang mit 
den Teilschuldverschreibungen ist Gelsenkirchen, wenn der Anleihegläubiger 
Kaufmann ist oder es sich bei ihm um eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet.  

 

§ 11 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine der Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die anderen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit 
einer Bestimmung dieser Anleihebedingungen etwa entstehende Lücke ist im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten 
sinngemäß auszufüllen.] 
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[[Nullkupon-Anleihe] [Zerobond]  

 

ISIN �  

 

§ 1 

Form und Nennbetrag 

(1) Die [Nullkupon][Zerobond]- Inhaberteilschuldverschreibungen von � /�  [Ausgabe � ] 
[Serie � ] der Volksbank Ruhr Mitte eG, Goldbergplatz 2-4, 45894 Gelsenkirchen, 
Bundesrepublik Deutschland (die „Emittentin“), im Gesamtnennbetrag von  

EURO �  
(EURO �  Millionen)  

 (die „Anleihe“ oder die „Teilschuldverschreibungen“) sind eingeteilt in �  untereinander 
gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag 
von je EURO � . 

(2) Die Teilschuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde ohne Zinsscheine verbrieft, 
die bei der Clearstream Banking AG („CBF“) hinterlegt ist. Die Lieferung von effektiven 
Stücken kann während der gesamten Laufzeit nicht verlangt werden. Den Inhabern der 
Teilschuldverschreibungen (die „Anleihegläubiger“) stehen Miteigentumsanteile an der 
Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der CBF 
und der Euroclear Bank S.A./N.V. als Betreiberin des Euroclear Systems („Euroclear“) 
übertragen werden können. Die Globalurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften 
von zwei zeichnungsberechtigten Vertretern der Emittentin. 

 

§ 2 

Zinsen 

(1) Periodische Zinszahlungen werden auf die Teilschuldverschreibungen nicht geleistet. 

(2) Sofern es die Emittentin, gleich aus welchem Grunde, unterlässt, die zur Tilgung fälliger 
Teilschuldverschreibungen erforderlichen Beträge rechtzeitig und in voller Höhe 
bereitzustellen, fallen auf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung ab dem 
Fälligkeitstag (einschließlich) bis zu dem Tag (einschließlich) der der tatsächlichen 
Rückzahlung vorausgeht, Zinsen in Höhe des gesetzlich festgelegten Satzes für 
Verzugszinsen an. 

 

§ 3 

Rückzahlung/Rückkauf 

(1) Die Teilschuldverschreibungen werden am �  (der „Fälligkeitstag“) zum Nennbetrag 
zurückgezahlt. 

(2) Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet Teilschuldverschreibungen 
zurück zu erwerben und diese ggf. erneut zu verkaufen. 
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§ 4 

Kündigung 

(1) Die Teilschuldverschreibungen sind weder für die Anleihegläubiger noch für die 
Emittentin ordentlich kündbar. 

(2) Jeder Anleihegläubiger ist jedoch berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen 
außerordentlich zu kündigen und deren sofortige Tilgung zum Nennbetrag zu verlangen, 
falls 

(a) die Emittentin das Kapital nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem betreffenden 
Fälligkeitstag zahlt, oder 

(b) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner anderen Verpflichtung 
aus den Teilschuldverschreibungen unterlässt und die Unterlassung länger als 45 
Tage fortdauert, nachdem der Emittentin eine schriftliche Mahnung zugegangen ist, 
durch die die Emittentin von einem Anleihegläubiger aufgefordert wird, die 
Verpflichtung zu erfüllen oder zu beachten, oder 

(c)  die Emittentin ihre Zahlungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt, 
oder 

(d)  ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin eröffnet, ein solches 
Verfahren eingeleitet und nicht innerhalb von 60 Tagen aufgehoben oder 
ausgesetzt worden ist oder die Emittentin bzw. die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ein solches Verfahren beantragt oder einleitet oder 
eine allgemeine Schuldenregelung zugunsten ihrer Gläubiger anbietet oder trifft, 
oder 

(e) die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit 
einer Verschmelzung, Zusammenlegung oder anderen Form eines 
Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang mit 
einer Umwandlung und die andere oder neue Gesellschaft übernimmt alle 
Verpflichtungen, die die Emittentin im Zusammenhang mit dieser Anleihe 
eingegangen ist. 
 

(3) Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts 
geheilt wurde. 

(4) Eine Kündigung gemäß Absatz 2 hat in der Weise zu erfolgen, dass der Emittentin eine 
entsprechende schriftliche Erklärung übergeben oder durch eingeschriebenen Brief 
übermittelt wird. 

§ 5 

Zahlungen 

(1) Sämtliche gemäß den Anleihebedingungen zahlbaren Beträge sind von der Emittentin 
an die CBF zwecks Gutschrift auf die Konten der Depotbanken zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger zu zahlen. 

(2) Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug 
irgendwelcher gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern oder Abgaben, es sei denn, der 
Einbehalt derartiger Steuern oder Abgaben ist gesetzlich vorgeschrieben. 

 

§ 6 

Vorlegungsfrist 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 BGB für fällige Teilschuldverschreibungen wird 
auf 6 Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus Schuldverschreibungen, die 
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innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre vom Ende 
der betreffenden Vorlegungsfrist an. 

 

§ 7 

Status 

Die Teilschuldverschreibungen stellen unter sich gleichberechtigte, unmittelbare, unbedingte 
und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar und haben den gleichen Rang 
wie alle anderen gegenwärtigen oder zukünftigen, nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin. 

§ 8 

Bekanntmachungen 

Alle die Teilschuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen werden in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“ veröffentlicht. Soweit sämtliche Anleihegläubiger der Emittentin 
bekannt sind, werden ferner alle die Schuldverschreibungen betreffenden 
Bekanntmachungen diesen unmittelbar mitgeteilt. Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag 
der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen, mit dem Tag der ersten solchen 
Veröffentlichung) als wirksam erteilt. 

 

§ 9 

Begebung weiterer Teilschuldverschreibungen 

Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger 
weitere Teilschuldverschreibungen mit gleicher oder anderer Ausstattung zu begeben. Bei 
Begebung von Teilschuldverschreibungen mit der gleichen Ausstattung hat die Emittentin 
das Recht, sie mit diesen Teilschuldverschreibungen zusammenzufassen, so dass sie eine 
einheitliche Anleihe bilden, und den Gesamtnennbetrag zu erhöhen. 

 

§ 10 

Anwendbares Recht; Erfüllungsort; Gerichtsstand 

(1) Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen bestimmen sich in jeder Hinsicht nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Erfüllungsort ist Gelsenkirchen. 

(3) Gerichtsstand für alle Klagen oder sonstigen Verfahren aus oder im Zusammenhang mit 
den Teilschuldverschreibungen ist Gelsenkirchen, wenn der Anleihegläubiger Kaufmann 
ist oder es sich bei ihm um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland befindet. 

 

§ 11 

Salvatorische Klausel 

 Sollte eine der Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die anderen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Eine durch die Unwirksamkeit oder 
Undurchführbarkeit einer Bestimmung dieser Anleihebedingungen etwa entstehende 
Lücke ist im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksichtigung der 
Interessen der Beteiligten sinngemäß auszufüllen.] 
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[Stufenzins-Anleihe  

 

ISIN �  

 

§ 1 

Form und Nennbetrag 
 

(1) Die � % / � % Inhaberschuldverschreibungen von �  (� /� ) [Serie � ] [Ausgabe � ] der 
Volksbank Ruhr Mitte eG, Goldbergplatz 2-4, 45894 Gelsenkirchen, Bundesrepublik 
Deutschland (die „Emittentin“), im Gesamtnennbetrag von  

 
EURO �  

(EURO �  Millionen) 
 

 (die „Anleihe“ oder die „Teilschuldverschreibungen“) ist eingeteilt in �  untereinander 
gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag 
von je EURO � . 

 
(2) Die Teilschuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde ohne Zinsscheine verbrieft, 

die bei der Clearstream Banking AG („CBF“) hinterlegt ist. Die Lieferung von effektiven 
Stücken kann während der gesamten Laufzeit nicht verlangt werden. Den Inhabern der 
Teilschuldverschreibungen (die „Anleihegläubiger“) stehen Miteigentumsanteile an der 
Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der CBF 
und der Euroclear Bank S.A./N.V. als Betreiberin des Euroclear Systems („Euroclear“) 
übertragen werden können. Die Globalurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften 
von zwei zeichnungsberechtigten Vertretern der Emittentin. 

 

§ 2 

Zinsen 

 
(1) Die Teilschuldverschreibungen werden  
 
 vom �  bis zum �  an mit � % p.a. 
 [[und]vom �  bis zum �  mit � % p.a.] 
 [weitere Zinsperioden einfügen � ] verzinst.  
  
 Die Zinsen werden jeweils nachträglich am �  eines jeden Jahres, erstmals am � , fällig. 

Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Geschäftstag (vgl. Absatz 3) ist, ist der 
Zinszahlungstag der nächstfolgende Geschäftstag. Wenn Zinsen für einen Zeitraum von 
weniger als einem Jahr berechnet werden müssen, erfolgt die Berechnung auf der 
Grundlage der Zinsberechnungsmethode actual/actual (ICMA-Regel 251). 

 
(2) Der Zinslauf der Teilschuldverschreibungen endet mit dem Ablauf des Tages, der dem 

Fälligkeitstag (§ 3 Absatz 1) vorausgeht, auch wenn der Fälligkeitstag  kein 
Geschäftstag ist und die Zahlung daher erst am nächsten Geschäftstag erfolgt. 

(3) „Geschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebedingungen ist  ein Tag, an dem das TARGET-
System geöffnet ist. „TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European Automated 
Real-time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem. 
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(4) Sofern es die Emittentin, gleich aus welchem Grunde, unterlässt, die zur Tilgung fälliger 
Teilschuldverschreibungen erforderlichen Beträge rechtzeitig und in voller Höhe 
bereitzustellen, verlängert sich die Verzinsung auf die Teilschuldverschreibungen zu 
dem Zinssatz, der am letzten Tag vor dem Fälligkeitstag Gültigkeit hat, bis zu dem 
Ablauf des Tages der dem Tag der tatsächlichen Tilgung vorangeht. 

 

§ 3 

Rückzahlung/Rückkauf 

 
(1)  Die Teilschuldverschreibungen werden am �  (der „Fälligkeitstag“) zum Nennbetrag 

zurückgezahlt. 
 

(2)  Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet Teilschuldverschreibungen 
 zurück zu erwerben und diese ggf. erneut zu verkaufen. 

 

§ 4 

Kündigung 
 

(1)  Die Teilschuldverschreibungen sind weder für die Anleihegläubiger noch für die 
   Emittentin ordentlich kündbar. 
  
(2) Jeder Anleihegläubiger ist  berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen außerordentlich 

zu kündigen und deren sofortige Tilgung zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener 
Stückzinsen zu verlangen, falls 

(a) die Emittentin Kapital und/oder Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nachdem 
betreffenden Fälligkeitstag zahlt, oder 

(b) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner anderen Verpflichtung 
aus den Teilschuldverschreibungen unterlässt und die Unterlassung länger als 45 
Tage fortdauert, nachdem der Emittentin eine schriftliche Mahnung zugegangen ist, 
durch die die Emittentin von einem Anleihegläubiger aufgefordert wird, die 
Verpflichtung zu erfüllen oder zu beachten, oder 

(c)  die Emittentin ihre Zahlungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt, 
oder 

(d)  ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin eröffnet, ein solches 
Verfahren eingeleitet und nicht innerhalb von 60 Tagen aufgehoben oder 
ausgesetzt worden ist oder die Emittentin bzw. die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ein solches Verfahren beantragt oder einleitet oder 
eine allgemeine Schuldenregelung zugunsten ihrer Gläubiger anbietet oder trifft, 
oder 

(e) die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit 
einer Verschmelzung, Zusammenlegung oder anderen Form eines 
Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang mit 
einer Umwandlung und die andere oder neue Gesellschaft übernimmt alle 
Verpflichtungen, die die Emittentin im Zusammenhang mit dieser Anleihe 
eingegangen ist. 

(3) Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts 
geheilt wurde. 
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(4) Eine Benachrichtigung oder Kündigung gemäß Absatz 2 hat in der Weise zu erfolgen, 
dass der Emittentin eine entsprechende schriftliche Erklärung übergeben oder durch 
eingeschriebenen Brief übermittelt wird. 

 

§ 5 

 Zahlungen 
 

(1)  Sämtliche gemäß den Anleihebedingungen zahlbaren Beträge sind von der Emittentin 
an die CBF zwecks Gutschrift auf die Konten der Depotbanken zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger zu zahlen. 

(2) Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug 
irgendwelcher gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern oder Abgaben, es sei denn, der 
Einbehalt derartiger Steuern oder Abgaben ist gesetzlich vorgeschrieben. 

 

§ 6 

Vorlegungsfrist 
 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 BGB für fällige Teilschuldverschreibungen wird 
auf 6 Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus Schuldverschreibungen, die 
innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre vom Ende 
der betreffenden Vorlegungsfrist an. 

 

§ 7 

Status 

Die Teilschuldverschreibungen stellen unter sich gleichberechtigte, unmittelbare, unbedingte 
und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar und haben den gleichen Rang 
wie alle anderen gegenwärtigen oder zukünftigen, nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin. 

§ 8 

Bekanntmachungen 

 
Alle die Teilschuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen werden in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“ veröffentlicht. Soweit sämtliche Anleihegläubiger der Emittentin 
bekannt sind, werden ferner alle die Schuldverschreibungen betreffenden 
Bekanntmachungen diesen unmittelbar mitgeteilt. Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag 
der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen, mit dem Tag der ersten solchen 
Veröffentlichung) als wirksam erteilt. 

 

§ 9 

Begebung weiterer Teilschuldverschreibungen 

Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger 
weitere Teilschuldverschreibungen mit gleicher oder anderer Ausstattung zu begeben. Bei 
Begebung von Teilschuldverschreibungen mit der gleichen Ausstattung hat die Emittentin 
das Recht, sie mit diesen Teilschuldverschreibungen zusammenzufassen, so dass sie eine 
einheitliche Anleihe bilden, und den Gesamtnennbetrag zu erhöhen. 
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§ 10 

Anwendbares Recht; Erfüllungsort; Gerichtsstand 

 
(1) Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen bestimmen sich in jeder Hinsicht nach 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Erfüllungsort ist Gelsenkirchen. 

(3) Gerichtsstand für alle Klagen oder sonstigen Verfahren aus oder im Zusammenhang mit 
den Teilschuldverschreibungen ist Gelsenkirchen, wenn der Anleihegläubiger Kaufmann 
ist oder es sich bei ihm um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland befindet. 

 

§ 11 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine der Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die anderen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit 
einer Bestimmung dieser Anleihebedingungen etwa entstehende Lücke ist im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten 
sinngemäß auszufüllen.] 
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[[Kündbare [Stufenzins-]Anleihe]  
 [Step-[up][down] Callable]  

[Mehrfach kündbare [Stufenzins-]Anleihe]  
  [Multi Callable]  

 

ISIN �  

 

§ 1 

Form und Nennbetrag 

(1) Die � % - [� %] Inhaberteilschuldverschreibungen von �  (�  - � ) [Serie � ] [Ausgabe � ] der 
Volksbank Ruhr Mitte eG, Goldbergplatz 2-4, 45894 Gelsenkirchen, Bundesrepublik 
Deutschland (die „Emittentin“), im Gesamtnennbetrag von  

 

EURO �  

(EURO �  Millionen) 

 

 (die „Anleihe“ oder die „Teilschuldverschreibungen“) sind eingeteilt in �  untereinander 
gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag 
von je EURO � . 

(2) Die Teilschuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde ohne Zinsscheine verbrieft, 
die bei der Clearstream Banking AG („CBF“) hinterlegt ist. Die Lieferung von effektiven 
Stücken kann während der gesamten Laufzeit nicht verlangt werden. Den Inhabern der 
Teilschuldverschreibungen (die „Anleihegläubiger“) stehen Miteigentumsanteile an der 
Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der CBF 
und der Euroclear Bank S.A./N.V. als Betreiberin des Euroclear Systems („Euroclear“) 
übertragen werden können. Die Globalurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften 
von zwei zeichnungsberechtigten Vertretern der Emittentin. 

 

 

§ 2 

Zinsen  

 

(1) Die Teilschuldverschreibungen werden  
 

vom �  bis zum �  an mit � % p.a. 
 [[und] vom �  bis zum �  mit �  % p.a.] 
 [weitere Zinsperioden einfügen � ] verzinst.  
  
 Die Zinsen werden jeweils nachträglich am �  eines jeden Jahres, erstmals am � , fällig. 

Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Geschäftstag (vgl. Absatz 4) ist, ist der 
Zinszahlungstag der nächstfolgende Geschäftstag. 

 
(2) Wenn Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr berechnet werden müssen, 

erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der Zinsberechnungsmethode actual/actual 
(ICMA-Regel 251). 
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(3) Der Zinslauf der Teilschuldverschreibungen endet mit dem Ablauf des Tages, der dem 
Fälligkeitstag (§3 Absatz 1) vorausgeht, auch wenn der Fälligkeitstag  kein Geschäftstag 
ist und die Zahlung daher erst am nächsten Geschäftstag erfolgt. 

(4) „Geschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebedingungen ist  ein Tag, an dem das TARGET-
System geöffnet ist. „TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European Automated 
Real-time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem. 

(5) Sofern es die Emittentin, gleich aus welchem Grunde, unterlässt, die zur Tilgung fälliger 
Teilschuldverschreibungen erforderlichen Beträge rechtzeitig und in voller Höhe 
bereitzustellen, verlängert sich die Verzinsung auf die Teilschuldverschreibungen zu 
dem Zinssatz, der am letzten Tag vor dem Fälligkeitstag Gültigkeit hat, bis zu dem 
Ablauf des Tages der dem Tag der tatsächlichen Tilgung vorangeht. 

 

§ 3 

Rückzahlung/Rückkauf 

(1) Die Teilschuldverschreibungen werden vorbehaltlich einer Kündigung gemäß (§ 4 
Absatz 1) am �  (der „Fälligkeitstag“) zum Nennbetrag zurückgezahlt. 

(2) Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet Teilschuldverschreibungen 
zurück zu erwerben und diese ggf. erneut zu verkaufen. 

 

§ 4 

Kündigung 

(1) [Die Emittentin hat das Recht, die Teilschuldverschreibungen spätestens bis zum �  mit 
Wirkung zum �  zu kündigen.] [Die Emittentin hat das Recht, die 
Teilschuldverschreibungen jeweils bis zum �  Geschäftstag (§ 2 Abs. 4) vor einem 
Zinstermin zu kündigen.] [Die Emittentin hat das Recht die Teilschuldverschreibungen 
zu folgenden Zeitpunkten zu kündigen � ]. Macht die Emittentin von Ihrem 
Kündigungsrecht Gebrauch, wird die Anleihe vorzeitig zum Kündigungstermin zu 100% 
zurückgezahlt.  

(2) Jeder Anleihegläubiger ist  berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen außerordentlich 
zu kündigen und deren sofortige Tilgung zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener 
Stückzinsen zu verlangen, falls 

(a) die Emittentin Kapital und/oder Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nachdem 
betreffenden Fälligkeitstag zahlt, oder 

(b) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner anderen Verpflichtung 
aus den Teilschuldverschreibungen unterlässt und die Unterlassung länger als 45 
Tage fortdauert, nachdem der Emittentin eine schriftliche Mahnung zugegangen ist, 
durch die die Emittentin von einem Anleihegläubiger aufgefordert wird, die 
Verpflichtung zu erfüllen oder zu beachten, oder 

(c) die Emittentin ihre Zahlungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt, 
oder 

(d)  ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin eröffnet, ein solches 
Verfahren eingeleitet und nicht innerhalb von 60 Tagen aufgehoben oder 
ausgesetzt worden ist oder die Emittentin bzw. die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ein solches Verfahren beantragt oder einleitet oder 
eine allgemeine Schuldenregelung zugunsten ihrer Gläubiger anbietet oder trifft, 
oder 

(e) die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit 
einer Verschmelzung, Zusammenlegung oder anderen Form eines 
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Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang mit 
einer Umwandlung und die andere oder neue Gesellschaft übernimmt alle 
Verpflichtungen, die die Emittentin im Zusammenhang mit dieser Anleihe 
eingegangen ist. 

(3) Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts 
geheilt wurde. 

(4) Eine Benachrichtigung oder Kündigung gemäß Absatz 2 hat in der Weise zu erfolgen, 
dass der Emittentin eine entsprechende schriftliche Erklärung übergeben oder durch 
eingeschriebenen Brief übermittelt wird. 

 

§ 5 

Zahlungen 

(1) Sämtliche gemäß den Anleihebedingungen zahlbaren Beträge sind von der Emittentin 
an die CBF zwecks Gutschrift auf die Konten der Depotbanken zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger zu zahlen. 

(2) Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug 
irgendwelcher gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern oder Abgaben, es sei denn, der 
Einbehalt derartiger Steuern oder Abgaben ist gesetzlich vorgeschrieben. 

 

§ 6 

Vorlegungsfrist 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 BGB für fällige Teilschuldverschreibungen wird 
auf 6 Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus Schuldverschreibungen, die 
innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre vom Ende 
der betreffenden Vorlegungsfrist an. 

 

§ 7 

Status 

Die Teilschuldverschreibungen stellen unter sich gleichberechtigte, unmittelbare, unbedingte 
und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar und haben den gleichen Rang 
wie alle anderen gegenwärtigen oder zukünftigen, nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin. 

 

§ 8 

Bekanntmachungen 

Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen werden durch 
Bekanntmachung in [�  Veröffentlichungsorgan einfügen] veröffentlicht. Soweit sämtliche 
Anleihegläubiger der Emittentin bekannt sind, werden ferner alle die Schuldverschreibungen 
betreffenden Bekanntmachungen diesen unmittelbar mitgeteilt. Jede derartige Mitteilung gilt 
mit dem Tag der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen, mit dem Tag der 
ersten solchen Veröffentlichung) als wirksam erteilt.  
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§ 9 

Begebung weiterer Teilschuldverschreibungen 

Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger 
weitere Teilschuldverschreibungen mit gleicher oder anderer Ausstattung zu begeben. Bei 
Begebung von Teilschuldverschreibungen mit der gleichen Ausstattung hat die Emittentin 
das Recht, sie mit diesen Teilschuldverschreibungen zusammenzufassen, so dass sie eine 
einheitliche Anleihe bilden, und den Gesamtnennbetrag zu erhöhen. 

 

§ 10 

Anwendbares Recht; Erfüllungsort; Gerichtsstand 

(1) Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen bestimmen sich in jeder Hinsicht nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Erfüllungsort ist Gelsenkirchen. 

(3) Gerichtsstand für alle Klagen oder sonstigen Verfahren aus oder im Zusammenhang mit 
den Teilschuldverschreibungen ist Gelsenkirchen, wenn der Anleihegläubiger Kaufmann 
ist oder es sich bei ihm um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland befindet. 

 

§ 11 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine der Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die anderen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit 
einer Bestimmung dieser Anleihebedingungen etwa entstehende Lücke ist im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten 
sinngemäß auszufüllen.] 
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Informationen über die Emittentin 

Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG ist eine eingetragene Genossenschaft deutschen Rechts. Sie 
ist unter dem Namen „Volksbank Ruhr Mitte eG“ in das Genossenschaftsregister beim 
Registergericht Gelsenkirchen unter der Nummer 101 eingetragen. Volksbank Ruhr Mitte eG  
ist der juristische und der kommerzielle Name der Emittentin. Der Sitz der Volksbank Ruhr 
Mitte eG ist Goldbergplatz 2-4, 45894 Gelsenkirchen, Bundesrepublik Deutschland. Die 
Gesellschaft ist unter 0209 385-0 erreichbar. 

Historie/Fusionen: 

1884 Gründung als Buerer Spar-und Darlehenskassenverein eingetragene 
Genossenschaft 

1959 Umbenennung in Spar- und Darlehenskasse eGmuH Gelsenkirchen-Buer 

1974 Umbenennung in Volksbank eG Gelsenkirchen-Buer 

1986 Fusion mit der Volksbank Gelsenkirchen eG 

1989 Fusion mit der Volksbank Gladbeck eG 

1990 Fusion mit der Volksbank Polsum eG 

2005 Fusion mit der Volksbank Herten/Westerholt eG 

2007 Umbenennung in Volksbank Ruhr Mitte eG 

 

Geschäftsüberblick 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG ist ein Kreditinstitut i.S.v. § 1 Absatz 1 des 
Kreditwesengesetzes und bietet einem breiten Publikumskreis sämtliche Dienstleistungen 
einer Universalbank an. Die Hauptgeschäftstätigkeiten der Emittentin liegen im Aktiv-, 
Passiv- und im Dienstleistungsgeschäft, Gegenstand des Unternehmens ist die 
Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften für Kunden, insbesondere: 

(a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen, 

(b) die Annahme von sonstigen Einlagen, 

(c) die Gewährung von Krediten aller Art, 

(d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die 
Durchführung von Treuhandgeschäften, 

(e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs, 

(f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von 
Devisen und Sorten, 

(g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung 

(h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von 
Wertpapieren und anderen Vermögenswerten, 

(i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und 
Reisen, 

daneben werden Eigengeschäfte zur Ertrags-, Risiko- und Liquiditätssteuerung durchgeführt. 

Das Geschäftsgebiet der Volksbank Ruhr Mitte eG liegt in Nordrhein-Westfalen im mittleren 
Ruhrgebiet. Sie ist neben der Hauptstelle am Sitz der Emittentin mit 36 Geschäftsstellen und 
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2 SB (Selbstbedienung)-Centern vertreten.  

 

Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane 

Die Organe der Volksbank Ruhr Mitte eG sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die 
Vertreterversammlung. Der Vorstand führt die Geschäfte der Bank in eigener Verantwortung 
gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der 
Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.  

Gemäß § 15 der Satzung können zwei Vorstandsmitglieder rechtsverbindlich zeichnen und 
Erklärungen abgeben (gesetzliche Vertretung). 

Als Vorstand der Emittentin sind derzeit bestellt: 

Dieter Blanck, Essen 

Dr. Peter Bottermann, Dorsten (Vorstandssprecher) 

Stefan Overwien, Borken 

 

Die Mitglieder des Vorstands der Volksbank Ruhr Mitte eG bekleiden die folgenden 
Positionen als Mitglied eines Geschäftsführungs-, Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans von 
Unternehmen und Gesellschaften außerhalb der Volksbank Ruhr Mitte eG: 

�  Dieter Blanck: 

Trinkaus Private Equity M 3 GmbH & co. KGaA, Düsseldorf, Mitglied des Aufsichtsrates 
  

�  Dr. Peter Bottermann: 

Pensionskasse westdeutscher Genossenschaften VVaG, Münster, 
Vorstandsvorsitzender 

 Mitglied der Vollversammlung IHK 

 AVR – Arbeitgeberverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, 
Vorstandsmitglied 

 

Der Aufsichtsrat besteht aktuell aus folgenden Mitgliedern: 

Dipl.-Kfm. Peter Große-Kreul (Vorsitzender)  

Rolf Thiele (stellv. Vorsitzender) 

Dipl.-Kfm. Joachim Banker (stellv. Vorsitzender) 

Wolfgang Blendorf 

Klaus Brachtendorf 

Hans Meese 

Reinhard Ollmert 

Gabriele Schiewer 

Hugo Schmitz 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats üben neben ihrer Tätigkeit bei der Emittentin keine 
Tätigkeiten aus, die für die Emittentin von Bedeutung sind.  
Es bestehen von Seiten der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates keine 
potentiellen Interessenkonflikte zwischen den Verpflichtungen gegenüber der Volksbank 
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Ruhr Mitte eG sowie ihren privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind über die Geschäftsadresse der Volksbank Ruhr Mitte 
eG zu erreichen. 

Die Vertreterversammlung vertritt die Mitglieder der Genossenschaft. Die Aufgaben der 
Vertreterversammlung sind in der Satzung geregelt. 

 

Hauptgesellschafter  

Die Gesellschaftsstruktur der Volksbank Ruhr Mitte eG basiert auf dem 
genossenschaftlichen Prinzip nach Raiffeisen/Schulze-Delitzsch. Träger und Teilhaber der 
Emittentin sind ihre Mitglieder. Jedem Mitglied ist Mitbestimmung und Mitverantwortung 
überlassen. Mit dem Erwerb eines Geschäftsanteils in Höhe von 250 € erhält jedes Mitglied 
das gleiche Mitspracherecht, unabhängig davon, wie viele weitere Anteile das Mitglied 
besitzt. Mit jedem Geschäftsanteil ist eine Haftsumme von 300 € verbunden. Jedes einzelne 
Mitglied kann auf die Geschäftspolitik der Emittentin Einfluss nehmen. Die Mitglieder wählen 
über ihre Vertreter den Aufsichtsrat. 

Eine Einflussnahme in Abhängigkeit von der Höhe des eingebrachten Beteiligungskapitals ist 
somit nicht möglich. 

Aufgrund des genossenschaftlichen Prinzips, an dem wir auch künftig festhalten werden, 
sind direkte Einflussnahmemöglichkeiten durch einzelne juristische und private Personen 
auch künftig nicht zu erwarten. 

 

 

Wichtige Verträge 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Sicherungse inrichtung des BVR 

 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG ist Mitglied der beim Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) bestehenden Sicherungseinrichtung mit 
einem Garantiefonds und einem Garantieverbund. Sie beteiligt sich mit Beiträgen und 
Garantieverpflichtungen. Die Einzelheiten bestimmt das Statut der Sicherungseinrichtung. 

Mit den im Garantiefonds angesammelten Mitteln sowie der im Rahmen des Garantie-
verbunds abgegebenen Garantieverpflichtungen werden Sanierungsmaßnahmen von der 
Sicherungseinrichtung zugunsten einer Mitgliedsbank des Bundesverbandes vorgenommen, 
wenn diese selbst nicht in der Lage ist, die bei ihr drohenden oder bestehenden 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu überwinden.  

Der Grunderhebungssatz für die Mitglieder beträgt 0,4 ‰ des nach dem Statut maß-
geblichen Bestandes der Bank an Forderungen an Kunden.  

Im Rahmen des Garantiefonds beträgt der Beitrag der Volksbank Ruhr Mitte eG derzeit das 
3-fache des Grunderhebungssatzes (entsprechend EUR 993.515,00). Der jährliche Beitrag 
kann nach dem Statut maximal auf das Vierfache des Grunderhebungssatzes zuzüglich 
eines Zuschlages von 40% festgesetzt werden.  

Im Rahmen des Garantieverbundes hat die Volksbank Ruhr Mitte eG eine 
Garantieverpflichtung in Höhe des Achtfachen des Grunderhebungssatzes (entsprechend 
EUR 3.311.716,00) übernommen. Die Garantieverpflichtung kann nach dem Statut maximal 
auf das Achtfache des Grunderhebungssatzes zuzüglich eines Zuschlages von 40% 
festgesetzt werden. 
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Rechtsstreitigkeiten  

Es gibt keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren 
(einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Volksbank Ruhr Mitte eG noch 
anhängig sind oder eingeleitet werden können), die im Zeitraum der mindestens letzten 12 
Monate bestanden/abgeschlossen wurden und die sich erheblich auf die Finanzlage oder 
Rentabilität der Volksbank Ruhr Mitte eG auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben.  

 

Einsehbare Dokumente  

Während der Gültigkeitsdauer dieses Basisprospekts sind die Satzung der Emittentin in der 
jeweils aktuellen Fassung, die Jahresabschlüsse der Volksbank Ruhr Mitte eG für die 
Geschäftsjahre 2009 und 2010 und die Endgültigen Emissionsbedingungen in Papierform 
während der üblichen Öffnungszeiten bei der Volksbank Ruhr Mitte eG, Goldbergplatz 2-4, 
45894 Gelsenkirchen einsehbar bzw. kostenlos erhältlich. 

 

Abschlussprüfer  

Die Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2009 und 2010 der Volksbank Ruhr Mitte eG 
wurden durch den Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband e.V. (RWGV), 
Mecklenbecker Str. 235 – 239, 48163 Münster geprüft und mit einem uneingeschränktem 
Bestätigungsvermerk versehen. Der RWGV ist Mitglied in der Wirtschaftsprüferkammer, 
Rauchstraße 26, 10787 Berlin sowie Mitglied im Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
e.V. (IDW), Tersteegenstraße 14, 40474 Düsseldorf. 

 

Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage  

Seit dem letzten geprüften Jahresabschluss 31. Dezember 2010 sind keine wesentlichen 
Veränderungen in der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der Volksbank Ruhr Mitte eG 
eingetreten. 

 
Tendenzinformation  

Seit dem letzten geprüften Jahresabschluss 31. Dezember 2010 sind keine wesentlichen 
negativen Veränderungen in den Aussichten der Volksbank Ruhr Mitte eG eingetreten. 

 

Verbundrating 

Die Volksbank Ruhr Mitte eG hat bisher kein eigenständiges Rating einer Ratingagentur 
erhalten. Angesichts der wachsenden Bedeutung externer Bonitätsbeurteilungen an den 
Finanz- und Kapitalmärkten hat der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken (BVR) die Ratingagentur FitchRatings und Standard & Poor`s Ratings 
Services um eine Bonitätsbeurteilung für den Finanz-Verbund gebeten. Der 
genossenschaftliche Finanz-Verbund mit seinen über 1.200 Volks- und Raiffeisenbanken, zu 
denen auch die Volksbank Ruhr Mitte eG zählt, hat am 05. Juli 2010 ein Rating von 
FitchRatings (Fitch) und am 20. Dezember 2010 von Standard & Poor´s (S&P) erhalten. 
Jede dieser Ratinagenturen hat ihren Sitz innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Beide 
Rating-Agenturen haben einen Antrag auf Registrierung im Einklang mit der Verordnung 
(EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 
über Ratingagenturen gestellt. Eine Registrierung ist zum Datum des Basisprospekts noch 
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nicht erfolgt. Das Verbundrating beinhaltet folgende Bewertungen: 
 

 Fitch S&P 

Long-Term Credit Rating: A+ A+ 

Short-Term Credit Rating: F1+  A-1 

Outlook: Stable Stable 

Individual-Rating: B  * 

* S&P führt hier keine Einstufung durch 

A+ im Long-Term Credit Rating (internationale langfristige Kreditbewertungen) steht für eine 
hohe Kreditqualität und ein sehr niedriges zu erwartendes Kreditrisiko. 

A-1/F1 im Short-Term Credit Rating (internationale kurzfristige Kreditbewertungen) bedeutet 
„höchste Kreditqualität“ und „zeigt die stärkste Fähigkeit, finanzielle Verpflichtungen 
rechtzeitig zu zahlen“. 

Outlook (Ausblick) „Stable“ testiert eine stabile Gesamtsituation und damit die geringe 
Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Verschlechterung der Ratingbewertung. 

Individual-Rating (Einzelrating) „B“ verweist auf „eine starke Bank bzw. Verbund, bezüglich 
derer es keine Bedenken gibt“.  

Ein „Support-Rating“ beschreibt die Bereitschaft und Fähigkeit eines möglichen 
Unterstützers, die bewertete Bank bzw. Verbund zu unterstützen. „1“ steht für eine hohe 
Wahrscheinlichkeit externer Unterstützung. Der Unterstützer wird dabei selbst sehr hoch 
eingeschätzt, ebenso seine Bereitschaft, die Unterstützung tatsächlich zu leisten. 
 

Ratingagenturen bewerten mit Hilfe einer Bonitätsbeurteilung, ob ein potenzieller 
Kreditnehmer zukünftig in der Lage sein wird, seinen Kreditverpflichtungen nachzukommen. 
Nachfolgend sind die Kategorien der langfristigen und der kurzfristigen Ratings von S&P und 
Fitch dargestellt. 
 

Kategorien der langfristigen S&P Ratings:   Kategorien der kurzfristigen S&P Ratings 

AAA             A-1 

AA              A-2 

A              A-3 

BBB             B 

BB              B-1 

B              B-2 

CCC             B-3 

CC              C 

C              D 

D 
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Kategorien der langfristigen Fitch Ratings:   Kategorien der kurzfristigen Fitch Ratings 

AAA              F1 

AA              F2 

A              F3 

BBB              B 

BB              C 

B              D 

CCC               

CC               

C 

D 

 

“+“ oder “- “ Zeichen werden einem Rating zugeordnet, um seine Position innerhalb der 
Hauptratingkategorie zu beschreiben. 

 
 

Historische Finanzinformationen 

Die Finanzangaben der Volksbank Ruhr Mitte eG wurden nach den Anforderungen des 
Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.  

Die Volksbank Ruhr Mitte eG erstellt keine Quartals- oder Halbjahresberichte. 

  

Jahresabschluss 2009 
 

Die Jahresbilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang und der 
Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer für die Volksbank Ruhr Mitte eG sind auf den 
Seiten 66 bis 79 wiedergegeben. 

 

Jahresabschluss 2010 
 

Die Jahresbilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang und der 
Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer für die Volksbank Ruhr Mitte eG sind auf den 
Seiten 80 bis 101 wiedergegeben. 
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Bilanz    
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Gewinn- und Verlustrechnung 
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Anhang          
 

3. Anhang  

 

A. Allgemeine Angaben 

Der Jahresabschluss der Volksbank Ruhr Mitte eG, Gelsenkirchen-Buer, wurde nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung der Verordnung 
über die Rechnungslegung der Kreditinstitute (RechKredV) aufgestellt.  

 

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs-, Bewertungs-  und Umrechnungsmethoden 

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  angewandt: 

 

·  Barreserven  wurden zum Nennwert bilanziert; der Bewertung der Sortenbestände 
liegen die zum Jahresende gültigen Marktkurse zugrunde. 

 

·  Forderungen an Kreditinstitute und Kunden sowie in anderen Aktivposten 
enthaltene Forderungen  wurden grundsätzlich mit ihrem Nennbetrag angesetzt. 
Soweit der Nennwert über dem Auszahlungsbetrag bzw. darunter liegt, wurde der 
Unterschiedsbetrag in den aktiven oder passiven Rechnungsabgrenzungsposten 
eingestellt; er wird planmäßig aufgelöst. Erkennbaren Einzelrisiken  wurde durch 
ausreichende Wertkorrekturen Rechnung getragen. Das latente Risiko im 
Kreditgeschäft  wird durch Pauschalwertberichtigungen ausreichend  abgedeckt. Die 
un- bzw. minderverzinslichen Forderungen wurden im erforderlichen Umfang 
abgezinst. 

 

·  Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche W ertpapiere sowie 
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapier e sind in Höhe von EUR 
190.536.683 (Buchwert) dem Anlagevermögen zugeordnet und nach den für 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens geltenden Regeln bewertet; 
Abschreibungen auf den niedrigeren Kurswert wurden für ein Volumen von EUR 
29.985.373 nicht vorgenommen, da von einer nicht dauernden Wertminderung 
auszugehen ist. 

  

Die dem Umlaufvermögen zugeordneten Schuldverschreibungen und anderen 
festverzinslichen Wertpapiere haben wir nach dem strengen Niederstwertprinzip 
(Anschaffungskosten oder niedrigerer Bewertungskurs) bewertet und dabei 
grundsätzlich die von den "Wertpapiermitteilungen" (WM Datenservice) zur 
Verfügung gestellten Jahresschlusskurse herangezogen.  

Soweit der Kurswert oder Marktpreis bzw. der beizulegende Wert des Stichtages 
über dem Buchwert lag, wurden die Wertpapiere mit dem höheren Wert, maximal mit 
den Anschaffungskosten angesetzt. 
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Strukturierte Finanzinstrumente, die aufgrund des eingebetteten Derivats im Vergleich zum 
Basisinstrument wesentlich erhöhte oder zusätzliche Risiken oder Chancen aufweisen, 
wurden in ihre Komponenten zerlegt und einzeln nach den für diese geltenden Vorschriften 
bilanziert und bewertet. 

 

·  Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossensch aften sowie Anteile 
an verbundenen Unternehmen  sind mit den Anschaffungskosten angesetzt. Die 
Anschaffungskosten der in 2005 erworbenen Beteiligung an der WGZ Beteiligungs 
GmbH & Co. KG wurden nach Tauschgrundsätzen mit Gewinnrealisierung ermittelt. 

 

·  Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände  wurden mit den 
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. 

 

·  Die Sachanlagen  wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und, 
soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger sowie außerplanmäßiger 
Abschreibungen aus den Vorjahren  bewertet. Auf Gebäude wurden lineare 
Abschreibungen bzw. Abschreibungen mit fallenden Staffelsätzen, soweit die 
steuerliche Wahlmöglichkeit bestand, verrechnet. 
Bewegliche Anlagegegenstände wurden linear unter Anwendung der von der 
Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen beurteilt. 

Gemäß den steuerlichen Regelungen nach § 6 Abs. 2a EStG wurden für 
Sachanlagen, deren Anschaffungskosten zwischen EUR 150 und EUR 1.000 lagen, 
jeweils Sammelposten eingestellt, die im Jahr der Anschaffung sowie in den vier 
folgenden Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd abgeschrieben 
werden. 

 

·  Steuerabgrenzungsposten gemäß § 274 Abs. 2 HGB   haben wir auf Basis der 
steuerlichen Mehr-Weniger-Rechnung 2009 zur Handelsbilanz berechnet. Zur 
Ermittlung der Betragshöhe der einzelnen Steuerlatenzen haben wir die temporären 
Differenzen mit einem pauschalen Steuersatz von 30 % multipliziert. Daraus ermittelt 
sich ein Überhang der aktiven über die passiven Steuerlatenzen in Höhe von EUR 
1.512.620. 
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Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
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Unterschriftenseite 

 

 

Gelsenkirchen, 13. Mai 2011 

 

 

Volksbank Ruhr Mitte eG 

 

 

 

gez. Dr. Peter Bottermann    gez. Dieter Blanck    gez. Stefan Overwien  
  

 


